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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
Typ 

O- 
Ko 

M-
DB

F-
NA 

A-
In 

K-
Typ

O- 
Art 

Text der Information 
bzw. Hinweise 

 
V 

 
AG

O- 
Art 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 
   
Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

5531 Segelflugplatz F A   25 X 5531 „Segelflugplatz“ K B 5531  

5599 Flugplatz (soweit nicht 
OS 5511 - 5598) 

F A  F 21 X 5599 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 5599  

5611 Werftanlage F A   25 X 5611 „Werft“ K B 5611  

5612 Trockendock F A   25 X 5612 „Trockendock“ K B 5612  

5614 Hafenanlage L R   25 X 5614 „Hafenanlage“ K B 5614  

5622 Wagenfähre L R   31 X 5622 * Signatur M 53 5622  

5623 Personenfähre F A   31 X 5623 * Signatur M 53 5623  

5624 Fähranlage F A   25 X 5624 „Fähranlage“ K B 5624  

5636 Kilometerstein (-tafel) 
an Wasserstraße 

P M  F 21 X 5636 (Kilometrierung) K B 5636  

5641 Fels oder Riffgrund P M   21 X 5641 (Fels) oder (Riff) K B   

5644 Bake P M           

5645 Leuchtbake P M           

5646 Leuchtfeuer P M           

5647 Leuchtturm P M           

5651 Landebrücke, -steg F B           

5699 Schiffsverkehrsanlage 
(soweit nicht  
OS 5611 - 5698) 

F B  F 21 X 5699 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 5699  

5711 Einfache Brücke F B  F 31 X 5711 * Widerlager, 
Flügelmauer 

M 11,
15

5711  

5712 Mehrstöckige Brücke F B  F 31 X 5712 * Widerlager, 
Flügelmauer 

M 11,
15

5712  

5713 Brücke aus Stahl F B  F
 

F 

31
 

31

X
 

X 

5713
 

5713

* Widerlager, 
Flügelmauer 
* zusätzliche 
Objektausgestaltung 

M 
 

M 

11,
15
11,
15

5713  

5714 Brücke aus Stein, 
Beton 

F B  F
 

F 

31
 

31

X
 

X 

5714
 

5714

* Widerlager, 
Flügelmauer 
* zusätzliche 
Objektausgestaltung 

M 
 

M 

11,
15
11

5714  

5715 Brücke aus Holz F B  F
 

F 

31
 

31

X
 

X 

5715
 

5716

* Widerlager, 
Flügelmauer 
* zusätzliche 
Objektausgestaltung 

M 
 

M 

11,
15
11

5715  

5733 Fußgängersteg L B       M B 5733  

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
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O- 
Ko 

M-
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F-
NA 

A-
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K-
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O- 
Art 
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V 
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O- 
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B 
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Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

5734 Fußgängerbrücke F B  F 31 X 5734 * Widerlager, 
Flügelmauer 

M 11,
15

5734  

5736 Brückenpfeiler P M           

5737 Joch F B         5737  

5911 Verkehrsbegleitfläche 
an Straße 

F B   31 X 5911 * Signatur K 51 5911  

5921 Verkehrsbegleitfläche 
an Bahngelände 

F B   31 X 5921 * Signatur K 51 5921  

5931 Verkehrsbegleitfläche 
an Flugplatz 

F B   31 X 5931 * Signatur K 51 5931  

5941 Verkehrsbegleitfläche 
an Wasserstraße 

F B   31 X 5941 * Signatur K 51 5941  

6204 Korbweiden F R   31 X 6204 * Signatur M 51,
52

6204  

6206 Schilf, Reith, Reet, 
Rohr 

F R   31 X 6206 * Signatur M 51,
52

6206  

7501 Einzelner Laubbaum P M           

7502 Einzelner Nadelbaum P M           

7503 Hervorragender 
Laubbaum 

P M           

7505 Hervorragender 
Nadelbaum 

P M           

7506 Baumreihe von 
Laubbäumen 

L B         7506  

7507 Baumreihe von 
Nadelbäumen 

L B         7507  

7508 Einzelner Baum 
(allgemein) 

P M           

7509 Baumpfl. an Straße, 
regelmäßig außerhalb 
geschl. Ortschaften - 

L B         7509  

7511 Einzelner Obstbaum P M           

7512 Baumreihe von 
Obstbäumen 

L B         7512  

7513 Obstbaumanpflanzung 
an Str.,  -regelmäßig 
außerhalb geschl. 
Ortschaften - 

L B         7513  

8011 Quelle P M   25 X 8011 „Qu“ M B   

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 
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O- 
Ko 
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Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

8013 Heilquelle P M   25 X 8013 „HQu“ M B   

8017 Gasquelle, Mofette P M   25 X 8017 „GQu“ M B   

8018 Quelle (allgemein) P M   25 X 8018 „Qu“ M B   

8031 Uferbefestigung 
(senkrecht, z.B. Mauer) 

L B         L473
R473
N473

 

8032 Andere 
Uferbefestigung 

F B  F 21 X 8032 (Befestigungart z.B. 
gepflastert) 

M B 0481
0484
0489

 

 

8033 Buhne F B         8033  

8035 Mole, Hafendamm F B         8035  

8047 Wasserfall L B  F 31 X 8047 * Fließrichtungspfeil M 11 8047 4

8049 Stromschnelle F B         8049  

8051 Schiffs- oder 
Schiffahrtsschleuse 

F A,B  F 31
25

X
X 

8051
8051

* Torsignatur 
„Schleuse“ 

M 
M 

15
B 

8051  

8052 Schiffshebewerk F A,B  F 31
25

X
X 

8052
8052

* Torsignatur 
„Hebewerk“ 

M 
M 

15
B 

8052  

8061 Sicherheitstor L B         8061  

8062 Wehr L B         8062  

8064 Wehr mit Steg bzw. 
Übergang 

L B         8064  

8066 Schutz-, Flut- oder 
Sperrschleuse 

F B  F 31 X 8066 * Torsignatur M 15 8066  

8067 Sperrwerk L          8067  

8071 Gemauerter Durchlaß F B  F 31 X 8074 * Ein-, Auslaß maß-
stäbliche Darstellung 

M 15 8071  

8072 Einfacher Rohrduchlaß F B         8072  

8073 Düker L B         8073  

8074 Auslaß L B         8074  

8078 Durchlaß (allgemein) F B  F 31 X 8074 * Ein-, Auslaß maß-
stäbliche Darstellung 

M 15 8078  

8081 Talsperrenmauer F A   25 X 8081 „Sperrmauer“ M B 8081  

8082 Talsperrendamm F A   25 X 8082 „Sperrdamm“ M B 8082  

8083 Fischtreppe F B         8083  

                                                      
4 Das erste gespeicherte Koordinatenpaar kennzeichnet die Pfeilspitze 

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
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Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

8084 Eisbrecher P            

8091 Lattenpegel P M   25 X 8091 „P“ M B   

8092 Schreibpegel P M   25 X 8092 „SP“ M B   

8093 Hochwasserpegel P M   25 X 8093 „HWP“ M B   

8094 Grundwassermeßstelle P M  F 21 X 8094 (GWP), (Höhenzahl) M B   

8095 Eichpfahl P M   25 X 8095 „EICHPF“ M B   

8098 Pegel (allgemein) P M   25 X 8098 „P“ M B   

8111 Strom für Seeschiffahrt F          8111  

8112 Schiffbarer Fluß, Strom F          8112  

8113 Nicht schiffbarer Fluß F          8113  

8114 Kleiner Fluß F          8114  

8115 Trockenes Flußbett F          8115  

8121 Altwasser F          8121  

8131 Altarm F          8131  

8211 Fleet F       Abbildung   8211  

8221 Schiffbarer Kanal F       der   8221  

8222 Nicht schiffbarer Kanal F       Objekte   8222  

8311 Sportboothafen F       8111 - 8802   8311  

8401 Oberirdischer Bach F       entsprechend   8401  

8402 Unterirdischer Bach F       der   8402  

8501 Oberirdischer, nasser 
Graben 

F       Vorbemerkungen   8501  

8502 Unterirdischer, nasser 
Graben 

F       Nr.  5   8502  

8503 Trockener Graben F          8503  

8508 Graben (allgemein) F          8508  

8611 Schiffbarer See F          8611  

8612 Nicht schiffbarer See F          8612  

8621 Stausee F          8621  

8641 Speicherbecken F          8641  

8651 Baggersee F          8651  

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
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Art 
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Ko 
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Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

8699 See (soweit nicht OS 
8611 - 8698) 

F          8699  

8801 Teich F          8801  

8802 Weiher F          8802  

8808 Teich, Weiher 
(allgemein) 

F          8808  

8901 Sumpf, Bruch F R   31 X 8901 * Sumpfsignatur M 52 8901  

9101 Übungsgelände 
(allgemein) 

F A   25 X 9101 „Übungsgelände“ M B 9101  

9111 „Verkehrsübungsplatz“ F A   25 X 9111 „Verkehrsübungsplatz“ M B 9111  

9121 Dressurplatz F A   25 X 9121 „Dressurplatz“ M B 9121  

9131 Truppenübungsplatz F A   25 X 9131 „Übungsplatz“ M B 9131  

9132 Standortübungsplatz F A   25 X 9132 „Übungsplatz“ M B 9132  

9199 Übungsgelände (soweit 
nicht OS 9101 – 9198)  

F A   21 X 9199 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 9199  

9201 Schutzfläche 
(allgemein) 

F A   25 X 9201 „Schutzfläche“ M B 9201  

9231 Rückhaltebecken F A   25 X 9231 „Rückhaltebecken“ M B 9231  

9241 Lärmschutzwall F A   25 X 9241 „Lärmschutz“ M B 9241  

9242 Lärmschutzwand L A   25 X 9242 „Lärmschutz“ M B Z352
L352
R352

 

9249 Lärmschutzeinrichtung 
(soweit nicht OS 9241 - 
9248) 

F A  F 21 X 9249 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 9249  

9251 Damm F A  F 25 X 9251 „Damm“ M B 9251  

9252 Schmaler, niedriger 
Damm 

F A  F 25 X 9252 „Damm“ M B 9252  

9261 Deich F A A F 25 X 9261 „Deich“       M B 9261  

9262 Schmaler, niedriger 
Deich 

F A A F 25 X 9262 „Deich“       M B 9262  

9299 Schutzfläche (soweit 
nicht OS 9211 - 9298) 

F   F 21 X 9299 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 9299  

9311 Stadtmauer 
  oder 

F 
L 

A,B 
A 

 F
F 

25
25

X
X 

9311
9311

„Stadtmauer“ 
„Stadtmauer“ 

M 
M 

B
B 

9311
9311
L352
R352

 

9321 Stadt- und Torturm F A,B   25 X 9321 „Turm“ M B 9321  

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
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O- 
Ko 
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Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

9331 Mahnmal, Ehrenmal, 
Gedenkstätte (größere 
Anlagen) 

F A   25 X 9331 „Gedenkstätte“ M B 9331  

9332 Denkmal, Denkstein, 
Standbild 

P M           

9333 Naturdenkmal (Baum) P M   25 X 9333 „ND“ M B   

9335 Höhle, Kellereingang 
im Berg oder Felsen 

P M   25 X 9335 „Höhle“ M B   

9336 Naturdenkmal 
(Laubbaum) 

P M   25 X 9336 „ND“ M B   

9337 Naturdenkmal 
(Nadelbaum) 

P M   25 X 9337 „ND“ M B   

9341 Bildstock P M           

9342 Kreuz P M           

9352 Ruine F A A   25 X 9352 „Ruine“       M B 9352  

9361 Ausgrabungsstätte F A   25 X 9361 „Ausgrabungsstätte“ M B 9361  

9392 Pfahlbau F A   25 X 9392 „Pfahlbau“ M B 9392  

9393 Hochacker F A   25 X 9393 „Hochacker“ M B 9393  

9394 Historische Wall- oder 
Befestigungsanlage 

F A   25 X 9394 „Alte Schanze“ M B 9394  

9395 Historischer 
Grenzstein, Meilenstein 

P M           

9399 Historische Anlage 
(soweit nicht  
OS 9311 - 9398) 

F A   21 X 9399 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 9399  

9411 Friedhof F R   31 X 9411 * Friedhofssignatur M 51,
52

9411  

9421 Friedhof (Park) F A   25 X 9421 „Friedhof (Park)“ M B 9421  

9431 Ehrenfriedhof F A   25 X 9431 „Ehrenfriedhof“ M B 9431  

9432 Jüdischer Friedhof F R   31 X 9411 * Friedhofssignatur M 51,
52

9432  

9521 Düne F A   25 X 9521 „Düne“ M B 9521  

9531  Stillgelegtes Abbauland F A   25 X 9531 „Stillg. Abbauland“ M B 9531  

9599 Unland (soweit nicht 
OS 9501 - 9588) 

F A  F 21 X 9599 (Bezeichnung je nach 
Objektart) 

M B 9599  

 
 

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Nicht katastermäßig eingemessene Gebäude 
 

Die Gebäude gehören zum Migrationsdatenbestand. Sie sind entweder in der Folie 011 oder in 
der Folie 084 abzubilden. In der Folie 084 werden Gebäude abgebildet, die nicht den 
Anforderungen des Liegenschaftskatasters genügen. Gebäude die in Folie 011 abgebildet werden, 
sind nicht in Folie 084 abzubilden. Grundsätzlich gelten für die Objekte der Folie 084 die 
Regelungen der Folie 011 mit folgender Ausnahme: 

• Die OS 1011-1013 werden durch den OS 0915 ersetzt. 

• Das Gebäudekennzeichen kann zwecks Darstellung der Hausnummer in der Liegenschafts-
karte ohne Gebäudegrundriss abgebildet werden. 

 

Besondere Information zum Objekt 
F-
NA 

A-
In 

K-
Typ

O- 
Art 

Text der Information 
bzw. Hinweise 

 
V 

 
AG

 
 

Bezeichnung des Objekts 
 

2 6 7 8 9 10 11 12 

Objektname bei reservierter Hausnummer P 16 N 1002 Kennung Gebäude-
datei, Gebäude-
kennzeichen 

M 53

 

Auf die weitere tabellarische Zusammenstellung der Objekte der Folie 084 wird verzichtet. Die 
Objekte sind der Folie 011 zu entnehmen. 
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Länderspezifische Punkte 

1. Allgemeines 
In der Folie 085 werden Punkte mit graphischer Genauigkeit abgebildet, deren Koordinaten 
(Kartenkoordinaten) im Zuge künftiger Homogenisierungen im Grundriss veränderbar sein 
müssen. Die Punkte können im amtlichen Bezugssystem numeriert werden (siehe Nr. 3). 

Zweck: 
Zur Darstellung der Signatur „Abgemarkter Grenzpunkt“ bzw. „Nicht abgemarkter Grenzpunkt“ ist 
die Bildung eines punktförmigen Objekts notwendig. 

Hinweis: 
Die Folien 052 (Grenzpunkte) und  053 (Gebäudepunkte) sind nicht zur Abbildung von Punkten mit 
graphischer Genauigkeit geeignet, da die Koordinaten (Vermessungskoordinaten) der Punkte 
dieser Folien nach dem ALK-Konzept im Grundriss unveränderbar sind. 

Die Bildung des punktförmigen Objekts Gebäudepunkt in der Folie 085 ist notwendig, wenn ein 
Punktkennzeichen abgebildet werden soll. 

2. Objektkoordinate 
Die Objektkoordinate ist identisch mit der jeweiligen Lagekoordinate des Punktes im amtlichen 
Bezugssystem. 

3. Objektname 
Das Punktkennzeichen kann nach der Reservierung im IDB-Punktnachweis automatisiert in den 
Objektnamen übernommen werden. 

4. Beschriftung 
Es erfolgt keine Beschriftung. 

5. Objektausgestaltung 
Die Signaturen ergeben sich unmittelbar aus der Objektart. 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
Typ 

O- 
Ko 

M-
DB

F-
NA 

A-
In 

K-
Typ

O- 
Art 

Text der Information 
bzw. Hinweise 

 
V 

 
AG

O- 
Art 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 
   
Abkürzungen: M - DB = Migrationsdatenbestand V   = Vorkommen (Kann oder Muss) 
O - Art = Objektart F - NA = Fachlich notwendige Objektausgestaltung AG  = Art der Geometrie 
O - Typ = Objekttyp A - I n = Art der Besonderen Information F - Li = Funktion der Linie 

0118 Abgemarkter 
Grenzpunkt 

P P M F 16 N 0118 (wird automatisiert 
übernommen) 

K    

0119 Nicht abgemarkter 
Grenzpunkt 

P P M F 16 N 0119 (wird automatisiert 
übernommen) 

K    

0151 Gebäudepunkt  P P M F 16 N 0151 (wird automatisiert 
übernommen) 

K    

 

O - Ko = Objektkoordinate K - Typ = Kartentyp B   = Bemerkung (siehe Fußnote) 
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Bauwerke 

1. Allgemeines 
Die Ersteinrichtung der Folie 86 erfolgt durch die Übernahme der Bauwerke aus ATKIS®. Bauwerke 
und Gebäude dürfen sich  überlagern. Gegebenenfalls hat die Abbildung von Gebäuden der Folie 11 
und 84 (z.B. Turm als Bestandteil eines Gebäudes) Vorrang vor Objekten der Folie 86, die Bauwerke 
wiederum haben Vorrang vor Objekten der Folie 82. Bauwerke gehören zum Migrationsdatenbestand. 
Bauwerken können Dachformen und Höhen erhalten.   

 

Objektname 

Als Objektname kann bei flächenförmigen Objekten das Gebäudekennzeichen abgebildet werden. Die 
Regelungen der Folie 11 zum Gebäudekennzeichen sind sinngemäß anzuwenden. 

 

Schraffur 

Flächenförmige Bauwerke werden in der analogen Ausgabe grundsätzlich mit einer gestrichelten 
Schraffur versehen. Die Schraffur wird durch das Präsentationssystem erzeugt. Die zu schraffierende 
Fläche ist durch die Definitionsgeometrie beschrieben. 
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
Typ 

O- 
Ko 

M
DB

F-
NA

A-
In 

K-
Typ

O- 
Art 

Text der Information 
bzw. Hinweise 

 
V 

 
AG

O- 
Art 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

 

Für die Objekte der Folie 086 gilt allgemein: 

2. Als Funktion der Linie (Definitionsgeometrie) zugelassen 
Die Definitionsgeometrie wird im allgemeinen mit der Fachbedeutung des Objekts verschlüsselt.  

3. Als Beschriftung für die Bauwerke ist zugelassen: 
  F 21 X xxxx (Eigenname) K B   

4. Objektname  
(Die Begrifflichkeiten stammen aus der Gebäudefolie und sind sinngemäß anzuwenden.) 

4.1 Objektname bei Hauptgebäuden 

4.1.1 Objektname bei Hauptgebäuden mit 
einer Hausnummer 

F 16 N 1031
 

Kennung Gebäudedatei, 
Gebäudekennzeichen 

K 53   

4.1.2 Objektname bei Hauptgebäuden mit 
einer katasterinternen Pseudo-
Hausnummer 

F 16 N 1034 Kennung Gebäudedatei, 
Gebäudekennzeichen 

K 53   

4.1.3 Objektname bei Hauptgebäuden mit mehreren Hausnummern 

4.1.3.1 Bei der Darstellung aller Hausnummern 

4.1.3.1.1 Für die führende Hausnummer 
(Gebäudeleitkennzeichen) 

F 16 N 1031 Kennung Gebäudedatei, 
Gebäudekennzeichen 

M 53   

4.1.3.1.2 Für alle weiteren Hausnummern 
F 17 N 1031 Kennung Gebäudedatei, 

Gebäudekennzeichen  
M 53   

4.1.3.2 Bei der zusammengefassten Darstellung von mehr als zwei Hausnummern 

4.1.3.2.1 Für die führende Hausnummer 
F 16 N 1035 Kennung Gebäudedatei, 

Gebäudekennzeichen 
M 53   

4.1.3.2.2 Für alle weiteren Hausnummern 
F 17 N 1035 Kennung Gebäudedatei, 

Gebäudekennzeichen 
M 53   

4.2 Objektname bei Nebengebäuden F 16 N 1032 Kennung Gebäudedatei, 
Gebäudekennzeichen 

M 53   
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Funktion des Objekts   Besondere Information zum Objekt F-Li  
O- 
Art 

Bezeichnung des 
Objekts 

O- 
Typ 

O- 
Ko 

M
DB

F-
NA

A-
In 

K-
Typ

O- 
Art 

Text der Information 
bzw. Hinweise 

 
V 

 
AG

O- 
Art 

 
B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
5. Objekte 
0950 Kirchturm F B M          

0951 Kühlturm F B M          

0952 Wachturm F B M          

0953 Förderturm F B M          

0954 Biogasanlage F B M          

0955 Schloss-, Burgturm F B M          

0956 Sonstige Türme F B M          

0957 Mast, Funkmast P M M  31 X 0957 * Mastsignatur M 51 0957  

0958 Tank F B M          

0959 Sonstige 
Vorratsbehälter, 
Speicher 

F B M          

0960 Windrad P M M  31 X 0960 * Windradsignatur M 51 0960  

1196 Kontrollturm F B M          

2514 Wasserturm F B M          

2541 Sende-, Funk-, 
Fernmeldeturm 

F B M          

2572 Gasometer F B M          

2891 Aussichtsturm F B M          

3911 Schornstein, Schlot F B M          

3921 Drehkran P M M  31 X 3921 * Drehkransignatur M 51 3921  

3922 Portalkran F B M          

3923 Laufkran, 
Brückenlaufkran 

L B M          

3928 sonstiger Kran F B M          

3931 Silo F B M          

5647 Leuchtturm F B M          

9321 Stadt-, Torturm F B M          
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1. Objekttypen von Elementarobjekten 

1.1 Punktförmige Elementarobjekte 
 

Beispiel: Aufnahmepunkt mit dargestellter Punktnummer 

 

 

 

 

 

 

1234 

punktförmige 
Information 

dargestellter Teil des 
Objektnamens 

1.2 Linienförmige Elementarobjekte 
 

Beispiel: Leitung (nicht  Funktionsbereich LIKA) 

 

 

 

 

 

 

 

dargestellter Teil des 
Objektnamens 

9876 

Text 

linienförmige Information 

andere Beschriftung

1.3 Flächenförmige Elementarobjekte 
 

Beispiel: Gebäude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere Beschriftung 

12 

Objektausgestaltung 
flächenförmige 
Information

Rathaus 

dargestellter Teil 
des Objektnamens 
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2. Gliederung der Daten von Elementarobjekten 
 

Es rgibt sich folgende grundsätzliche Untergliederung der in der Grundrissdatei abzuspeichernden 
Daten eines Elementarobjektes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koordinate 
 
(Objekt-
koordinate, 
Linienanfangs-
punkt) 

 
Koordinate, 
 (Linienendpunkt) 
Art der Geometrie 

 
Funktion des Objekts, 
Objekttyp, 
Objektnummer, 
Entstehungsdatum 

 
 

 
Parameter 

 
 

Funktion der 
Linie, 
Objektnummer 
 

 
weitere Objekt-
information, 
Verknüpfungshinweis, 
 
Art der Geometrie 

 
 
 
Geometrieangabe 
 

Objektkoordinate und Definitionsgeometrie 

Besondere Information 
zum Objekt 

Funktion des Objekts 
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Beispiel für ein Elementarobjekt Gebäude: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Rathaus 

Folie und Objektart für 
Gebäudenutzung 
 

= Funktion des Objekts 

Objektkoordinate und Lage der 
Gebäudeumringslinien 
 

= geometrische Beschreibung des 
Objekts (Definitionsgeometrie) 

offene Begrenzungslinie, 
Überdachungssignatur,  
Hausnummer, Schriftzusatz 

= Besondere Information zum Objekt 
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3. Objektform von Elementarobjekten 

3.1 Zulässige flächenförmige Objekte 
Bei der Objektprüfung werden die linienförmigen Informationen der Definitionsgeometrie 
rechtsläufig verfolgt (Objekt ist von der Linie immer rechtsliegend). Von dem Ausgangspunkt 
dürfen nicht mehr als zwei Linien des Objektrings abgehen. Von einem Verzweigungspunkt (s.u.) 
darf nur eine nicht dargestellte Linie zur Objektdefinition abgehen. 

Endekriterien der Objektverfolgung (Endpunkt) ist der Ausgangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

Als Vorschrift für die Objektprüfung gilt: 

Gehen von einem Punkt des Objektrings mehr als zwei Linien des Objektrings ab 
(Verzweigungspunkt), so gilt die Prioritätsvorschrift: 

Nächste Linie der Definitionsgeometrie ist: 

1. nicht dargestellte Linie zur Objektdefinition, 

2. Linie, deren Linienverlauf - bei rechtsliegendem Objekt - den kleinsten Innenwinkel beschreibt. 

 

Mit dieser Festlegung können folgende Objektformen eindeutig abgebildet werden: 

3.1.1 Geschlossene Fläche 
 

 

 

 

 

 

3.1.2 Geschlossene Fläche mit Aussparung 

3.1.2.1 Ein Punkt der Aussparung ist identisch mit dem Umring 
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3.1.2.2 Keine Identität der Aussparung mit dem Umring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindungslinie 
zwischen Umring 
und Aussparung 

3.1.3 „N“ flächenförmige Objektbestandteile jeweils ohne Punktidentität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verbindungslinien aus Nr. 3.1.2.2 und Nr. 3.1.3 (nicht dargestellte Linien zur Objektdefinition) 
werden vom Sachbearbeiter eingegeben. Sie müssen eine Gerade sein. 

Verbindungslinie 
zwischen den 
Objektbestandteilen

3.1.4 Weitere zulässige flächenförmige Objekte 
Führt eine Objektverfolgung unter der Annahme, dass ein Objekt der vorgenannten Objektformen 
vorliegt nicht zum Erfolg, wird eine Objektverfolgung in der Form durchgeführt, dass an allen 
Verzweigungspunkten des Objekts die Linie weiterverfolgt wird, die mit der vorhergehenden den 
kleinsten Außenwinkel bildet. 

Damit ist zusätzlich folgende Objektform zulässig (max. 4 Verzweigungspunkte): 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem sind Kombinationen aus den dargestellten Beispielen möglich. 
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3.2 Unzulässige flächenförmige Objekte 
Andere komplexere Objektformen als unter 1.1 beschrieben sind z. Z. nicht zulässig. Dazu 
gehören zum Beispiel: 

 

3.2.1 Zwei flächenförmige Objektbestandteile mit Identität zweier Punkte  
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Zwei flächenförmige Objektbestandteile ohne Punktidentität und ohne Verbindungslinie  
 

 

 

 

 

3.2.3 Flächenförmige Objektbestandteile ein Punkt identisch mit Aussparung 
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4. Linienförmige Objekte 
 

Bei der Objektprüfung werden die linienförmigen Informationen der Definitionsgeometrie verfolgt. 
Das Objekt muss genau 2 Endpunkte haben. 

 

Als Vorschrift für die Objektprüfung gilt: 

 

Es muss eine eindeutige Linienverfolgung gegeben sein. Kreuzungspunkte sind nicht erlaubt. 

 

4.1 Zulässige linienförmige Objektformen 
 

• eine Linie 

 

 

 

 

 

 

• zwei Linien verbunden mit nicht darzustellender Verbindungslinie (hier gestrichelt dargestellt) 
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4.2 Unzulässige linienförmige Objektformen 
 

Andere, komplexere Objektformen sind z. Z. nicht zulässig. Dazu gehören zum Beispiel: 

 

• Linie mit Linienkreuzung (kein Punkt in der Linienkreuzung) 

 

 

 

 

 

 

 

• Linien mit Linienkreuzung  (Punkt in Linienkreuzung) 

 

 

 

 

 

 

• zwei Linien ohne Verbindungslinie 

 

 

 

 

 

 

• Linie mit Linienverzweigung 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls im Level A der Grundrissdatei nicht realisiert ist der Nachweis verschiedener 
geometrischer Verbindungen zwischen zwei gleichen Punkten (vgl. Verfahrensdokumentation Nr. 
3.1.9-4.1.3). 
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5. Zerlegen großflächiger Elementarobjekte 
Bei der Objektbildung sind Einschränkungen in der Objektgröße gegeben. Die Objektdefinition 
(Anfangs- und Endpunkte der Linien, Lageparameter) darf z.Z. höchstens 1500 Punkte umfassen. 
Lange linien- oder bandförmige oder großflächige Einheiten, die über z.Z. 9 
Nummerierungsbezirke hinausgehen, müssen entsprechend den Beispielen in mehrere 
selbständige Objekte zerlegt werden. Objekte mit Objektnamen müssen in mehrere selbständige 
Objekte mit unterschiedlichen Objektnamen zerlegt werden. 

5.1 Lange linienförmige Einheiten 
Beispiel: Gleis (Folie 082, Objektart 5411) 

 

 

 

 

 

 Trennung an Brücken Durchlässen usw. 

 

Objekt 1 Objekt 2 

5.2 Lange bandförmige Einheiten 
Beispiel: Oberirdischer nasser Graben (Folie 082, Objektart 8501) 

 

 

 

 

 

Trennung1 an Brücken, Durchläsen usw. 

 

Objekt 2 Objekt 1 

5.3 Großflächige Einheiten 
Beispiel: Natürlicher See (TN) (Folie 021, Objektart 8610) 

 

 

 

 

 

 

 

Trennung1 beliebig oder nach topographischen Gegebenheiten. 

 

                                                      
1 Begrenzungslinie großer Objekte (Folie: wie Objekt; Objektart 0249) 
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6. Beschriftung 

6.1 Art der Geometrie 
Als „Art der Geometrie“ zur Beschriftung sind - vorbehaltlich fachlicher Einschränkungen  
zugelassen 

1. Bei punktförmige Platzierung der Beschriftung 

• 51 Einzelpunkt (Standardausrichtung) 

• 53 Einzelpunkt (besondere Ausrichtung) 

2. Bei linienförmiger Platzierung der Beschriftung 

• 11 Gerade 

• 15 Polygonzug 

6.2 Beschriftung im Normalfall 

6.2.1 Punktförmig platzierte Schriftzusätze in Standardausrichtung 
Die Schriftzusätze werden mit Art der Geometrie „51“ abgebildet. Der Einzelpunkt bezeichnet die 
Mitte der Standlinie des dargestellten Schriftzusatzes, der parallel zur Ordinatenachse des 
Koordinierungssystems ausgerichtet wird. 

 

 

 

Textbeispiel

6.2.2 Punktförmig platzierte Schriftzusätze in besonderer Ausrichtung 
Die Schriftzusätze werden mit Art der Geometrie „53“ abgebildet. Der Einzelpunkt bezeichnet die 
Mitte der Standlinie des dargestellten Schriftsatzes. Zugleich wird der Richtungswinkel der 
besonderen Ausrichtung nachgewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Linienförmig platzierte Beschriftung: 
Die Beschriftung wird mit Art der Geometrie „11“ oder „15“ abgebildet. 

 

 

 

 

Rathaus 
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6.3 Besonderheiten 

6.3.1 Zusammengehöriger Text auf mehrere Standlinien 
Zusammengehöriger Text ist in entsprechend vielen Dateneinheiten abzubilden. 

 

 

 

 

 

 

(2 Standardaggregate ULOB2100) 

 

Betriebs- Betriebs- 

fläche fläche 

6.3.2 Text Wiederholungen auf mehreren Standlinien (Geradenscharen)  
Text der wiederholt wird, ist in entsprechend vielen Dateneinheiten abzubilden: 

 

 

 

 

 

 

(2 Standardaggregate ULOB2100) 

 

Flugplatz Flugplatz

Flugplatz Flugplatz

6.3.3 Beschriftung mit Zuordnungspfeil 
Die Beschriftung wird wie beschrieben abgebildet; zusätzlich wird in einem weiteren 
Standardaggregat „ULOB2100“ der Zuordnungspfeil mit Art der Geometrie „11“ oder „15“ 
abgebildet. 

 

   AG = 11  AG = 15 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Folie 001 gelten zusätzliche Regelungen, die die automatisierte Ableitung des 
Zuordnungspfeiles ermöglichen. 

1. Punkt 1. Punkt 

2. Punkt 

n. Punkt 

2. Punkt 
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6.4 Benutzung der Grundrissdatei 
Die Art der Abbildung von Beschriftung hat Einfluss auf das Ergebnis einer Benutzung der 
Grundrissdatei: 

 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = wird nicht ausgegeben = wird ausgegeben 

angefordertes 
Subgitter 
(Kartenausschnitt) 

  

Rathaus 
Rathaus 

Rathaus 

Rathaus 

Objektkoordinate

Rathaus Rathaus 



VALK-Richtlinien -Teil C-  ZV-Karte Bbg Folie 082 / Seite 7 
 

Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
4162 Freibad Freibad  2,5R   

 
4167 

 
Schwimmbecken  

Maßstäbliche Darstellung des Grundrisses 
0,18  5  

 
4168 Bad (allgemein) Bad  2,5R   

 
4171 Eisbahn Eisbahn  2,5R   

 
4172 Rollschuhbahn Rollschuhbahn  2,5R   

 
4178 Eisbahn, 

Rollschuhbahn 
(allgemein) 

Eisbahn, Rollschuhbahn  2,5R   

 
4181 Tennisplatz Tennisplatz  2,5R   

 
4191 

 
Sprungschanze Sprungschanze  2,5R   

 
4199 Sportfläche (soweit 

nicht OS 4111 - 4198) 
Bezeichnung je nach Art der Sportfläche  2,5R   

 
4201 Grünanlage 

(allgemein) 
Grünanlage  2,5R   

 
4211 Parkanlage 

4
4

..
..     ..
..     ..

 

0,18    

 
4212 Liegewiese 

4
4

..
..     ..
..     ..

 

0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
4216 Springbrunnen, 

Zierbrunnen 5

 
Ein Brunnen mit mehr als 1,5 m Durchmesser 

ist maßstäblich darzustellen 

0,18  1,5  

 
4217 Ziehbrunnen 

6 3
3

 

0,18  1,5/1  

 
4221 Spielplatz Spielplatz  2,5R   

 
4222 Bolzplatz Bolzplatz  2,5R   

 
4231 Zoologischer Garten Zoo  2,5R   

 
4241 Wildgehege Wildgehege  2,5R   

 
4251 

 
Botanischer Garten Botanischer Garten  2,5R   

 
4261 Klein-, 

Schrebergarten, 
Laubenkolonie 

 

0,18  5/0,5  

 
4271 Wochenendplatz Wochenendplatz  2,5R   

 
4281 

 
Garten 

 

0,18  0,7  

 
4299 Grünanlage (soweit 

nicht OS 4211 - 4298) 
Bezeichnung je nach Art der Grünanlage  2,5R   

 
4301 

 
Campingplatz 

4

4
 

0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5001 Richtungshinweis im 

Kartenbild 
v. Potsdam 

 bzw. 
n. Werder 

 2,5S   

 
5111 Autobahn A 10  3,5S   

 
5112 Räumlich getrennte 

Richtungsfahrbahn 
A 10  3,5S   

 
5119 Straße - mehrbahnig 

(soweit nicht OS 5111 
- 5118) 

Nuthestraße  3,5S   

 
5122 Straße (Hauptstraße) - 

Ia (außer-/innerorts) 
B 96 bzw. L 123  3,5S   

 
5123 Straße (Nebenstraße) 

- Ib (außer-/innerorts) 
K 12  3,5S   

 
5124 

 
Durchgangsstraße im 
Ort - Ib 

Am Ring - K 12  3,5S   

 
5126 Durchgangsstraße im 

Ort - Ia 
Dorfstraße -B 96  3,5S   

 
5127 Autobahn-

anschlussstelle (Auf-, 
Abfahrt) 

Anschluss Nauen  3,5S   

 
5128 Autobahnkreuzung, 

Autobahndreieck 
Schönefelder Kreuz  3,5S   

 
5131 

 
Fußgängerzone Brandenburger Str. 

Schriftzusatz „Fußgängerzone“ möglich. 

 2,5S   

 
5141 Gehweg an Straße 

 
Fußweg  2,5S   

 
5151 Geh- und Radweg an 

Straße 

 
Fuß- und Radweg  2,5S   

 
5161 Radweg an Straße 

 
Radweg  2,5S   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5212 Befestigter Fahrweg 

(II) 
Weg   2,5S   

 
5213 Wirtschaftsweg (III), 

Feld- und Waldweg 
(III) 

Weg   2,5S   

 
5214 Privatweg Weg  2,5S   

 
5218 Kleingartenweg, 

Parkweg, 
Friedhofsweg 
(befahrbar) 

Weg   2,5S   

 
5222 

 
Isolierter Fußweg Fußweg  2,5S   

 
5227 Furt 

3
Furt

 
Der Grundriss kann maßstäblich dargestellt 

werden. 

0,18 2,5R 1,5/1,5  

5228 

 

5229 

Treppe 

 

Treppenunterkante Treppenunterkante

1

  

Die äußere Begrenzung bedeutender 
Treppen wird maßstäblich dargestellt, die 
Stufen als Signatur. 

0,18    

 
5231 Gang 

 
Gang  2,5S   

 
5241 Radweg 

 
Radweg  2,5S   

 
5251 Fuß- und Radweg 

 
Fuß- und Radweg  2,5S   

 
5261 Reitweg 

 
Reitweg  2,5S   

 
5281 Freistehende 

Hinweistafel,  
-zeichen 

6

 

0,18  1,5  
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5282 Wegweiser von 

besonderer Bedeutung 6

 

0,18  1,5  

 
5283 Frei stehende 

Warntafel 6

 

0,18  1,5  

 
5284 Verkehrsampel 

6

 

0,18  1,5/1  

 
5285 Kilometerstein, 

Kilometertafel 14,5

 
Darstellung der Signatur mit dem Fuß zur 
Verkehrsanlage und mit Kilometrierung. 

0,18 2,5S 2 3/-1,25

 
5289 Ortsdurchfahrtsstein 

OD

 
Darstellung der Signatur mit dem Fuß zur 

Verkehrsanlage. 

0,18 2,5S 2 3/-1,25

 
5291 Hochstraße, 

Begrenzung 

 

0,18    

 
5293 

 
Unterirdischer 
Verkehrsweg, 
Straßentunnel, 
Begrenzung 4

1

  
Hier zusammen mit Böschung und Tunnel-

mund dargestellt 

0,18    

 
5294 Tunnelmund 

 

0,5    

 
5296 

 
Straße, Weg - 
Begrenzungslinie des 
befahrbarer Raumes 
(Bordkante) - 

 
0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5297 

 
Straße, Weg - 
überdeckte 
Begrenzungslinie d. 
befahrb. Raumes 
(Bordkante) - 

 
0,18  2/1  

 
5299 Fußgängertunnel 

4

1

  
Hier zusammen mit Böschung und Tunnel-

mund dargestellt 

0,18    

 
5311 Parkplatz in Städten 

oder Gemeinden 
P

 

0,18 2,5S 5  

 
5312 Stellplatz P

 

0,18 2,5S 5  

 
5313 Parkplatz an Auto-

bahnen oder 
Fernstraße 

P

 

0,18 2,5S 5  

 
5314 Parkplatz im Wald P

 

0,18 2,5S 5  

 
5315 

 
Überdachter Stellplatz 
(soweit nicht OS 2367) 

C.P. 

0,18  1,5/0,5  

 
5318 Park- und Stellplatz 

(allgemein) 
Bezeichnung je nach Art Objektart  2,5S   

 
5321 Rastplatz 

 
Rastplatz   2,5S   

 
5331 

 
Marktplatz 

 
Marktplatz  2,5S   

 
5341 

 
Mehrzweckplatz 

 
Platz  2,5S   

 
5399 Platz (soweit nicht OS 

5311 -5398) 
Bezeichnung je nach Art des Platzes  2,5S   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5402 Wartestand überdacht 

(sofern nicht Folie 011 
OS 2303) 

 
Wartestand 

Maßstäbliche Darstellung des Grundrisses. 
 2,5S   

 
5411 

 
Durchgehendes Gleis 
der öffentlichen 
Bahnen (Achse) 

Eisenbahn
 

0,18  2,5R  

 
5412 Sonstiges Gleis 

(Achse) 
Eisenbahn

 
0,18  2,5R  

 
5413 Kilometertafel, -stein 14,5

 

0,18 2 2,5S 3/-1,25

 
5418 Gleisachse (allgemein) 

 
Schriftzusatz: Eigenname des Objekts, sonst 

Gleisachse 

0,18  2,5S  

 
5431 Straßenbahngleis-

achse oberirdischer 
Verlauf, eigener 
Bahnkörper 

15
1

 

0,18    

 
5432 Straßenbahngleis-

achse oberirdischer 
Verlauf, auf Straße 

15
1

 

0,18    

 
5433 

 
Straßenbahngleis-
achse unterirdischer 
Verlauf 

15
1

 

0,18  4/1  

 
5434 Straßenbahn-

haltestelle H
 

0,18 2,5S 3  

 
5438 Straßenbahngleis-

achse (allgemein) 15
1

 

0,18    

Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5439 

 
Bushaltestelle H

 
0,18 2,5S 3  
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5441 Wirtschaftsbahn, auf 

eigenem Bahnkörper 
8

1

 

0,18    

 
5442 Wirtschaftsbahn, auf 

einer Straße 
8

1

 

0,18    

 
5444 Seil- und Schwebe-

bahn, Personen-
beförderung 

15

 

0,18  1  

 
5445 Seil- und Schwebe-

bahn, Material-
beförderung 

30
1

10
 

0,18  1  

 
5446 Bandstraße 15

1

 

0,18  1  

 
5465 Güterbahnhof 

 
Güterbahnhof  

 
Bezeichnung: 

Eigenname des Objekts, sonst Güterbahnhof

 2,5R   

 
5466 

 
Rangierbahnhof, 
Verschiebebahnhof 

 
Rangierbahnhof oder Verschiebebahnhof  

Bezeichnung: Eigenname des Objekts, sonst 
Rangierbahnhof, Verschiebebahnhof 

 2,5R   

 
5468 S-Bahnstation, (soweit 

nicht OS 1195) S
 

Schriftzusatz: Name der Station 

0,18 3,5S 7  

 
5471 

 
Eisenbahntunnel 

4

1

  
Hier zusammen mit Böschung und Tunnel-

mund dargestellt 

0,18    

 
5473 Drehscheibe 

  
Maßstäbliche Darstellung des Umrings 

0,18  2  
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5475 

 
Mast der Seilbahn, 
Schwebebahn, 
Bandstraße 2   

Masten werden nur bei 
Richtungsänderung lagerichtig dargestellt. 
Der Grundriss kann maßstäblich darge-
stellt werden. In diesem Falle entfällt das 
Ausfüllen des Grundrisses. 

0,18  1  

 
5477 

 
Schranke 

Beispiel:

2

 
Die Enden der Schranken sind lagerichtig 
darzustellen. 

0,18    

 
5481 

 
S-Bahngleisachse, 
unterirdischer Verlauf  

Schriftzusatz: 
 Eigenname des Objekts, sonst S-Bahn 

0,18 2,5S 4/1  

 
5482 

 
S-Bahngleisachse, 
oberirdischer Verlauf  

Schriftzusatz: 
 Eigenname des Objekts, sonst S-Bahn 

0,18 2,5S   

 
5499 Bahngelände (soweit 

nicht OS 5411 -5498) 

 
Bezeichnung je nach Art des Bahngeländes  2,5S   

 
5511 

 
Flughafen Flughafen  2,5R   

 
5512 Start- und Landebahn Flughafen  2,5R   

 
5513 Zurollbahn Flughafen  2,5R   

 
5514 Vorfeld Flughafen  2,5R   

 
5521 

 
Landeplatz für 
Flugzeuge 

 
Landeplatz  2,5R   

 
5522 Landeplatz für 

Hubschrauber 

 
Hubschrauberlandeplatz  2,5R   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5531 

 
Segelflugplatz 

 
Segelflugplatz  2,5R   

 
5599 

 
Flugplatz (soweit nicht 
OS 5511 - 5598) 

 
Bezeichnung je nach Art des Flugplatzes  2,5R   

 
5611 Werftanlage 

 
Werft  2,5R   

 
5612 Trockendock 

 
Trockendock  2,5R   

 
5614 Hafenanlage 

 
Hafenanlage  2,5R   

 
5622 Wagenfähre 

• Verlauf 
• Signatur 
• Schriftzusatz 

WF

  
Hier zusammen mit Landebrücke dargestellt 

 

0,18 
0,18 

 
 

 

 
 

2,5R 
 

 

1,5/1,5
8/3 

 
 

 

 
 
 
 

 
5623 

 
Personenfähre 

• Verlauf 
• Signatur 
• Schriftzusatz 

PF

  
Hier zusammen mit Fußweg dargestellt. 

 

0,18 
0,18 

 
 

 

 
 

2,5R 
 

 

1,5/1,5
8/3 

 
 

 

 
 
 
 

 
5624 Fähranlage 

 
Fähranlage  

 
Maßstäbliche Darstellung des Grundrisses. 

 

0,18 

2,5R   

 
5636 Kilometerstein (-tafel) 

an Wasserstraße 14,5

 

0,18 2,5S 2 3/-1,25

 
5641 

 
Fels oder Riffgrund Fels

 
Schriftzusatz: Fels oder Riff 

0,18 2,5R 2 3/-1,25

 
5644 Bake 

 
0,18    

 
5645 Leuchtbake 

 
0,18  7/4  

 
5646 Leuchtfeuer 

 
Zusätzlich kann der Grundriss dargestellt 
werden. 

0,18  7/4  
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5647 Leuchtturm 

 
Zusätzlich kann der Grundriss dargestellt 
werden. 

0,18  7/4  

 
5651 

 
Landebrücke, -steg 

  
Hier zusammen mit Böschung dargestellt 

0,18    

 
5699 Schiffsverkehrsanlage 

(soweit nicht OS 5611 
- 5698) 

 
Bezeichnung je nach Art der Schiffsverkehrs-

anlage 
 2,5R   

 
5711 Einfache Brücke 

 
Als Schriftzusatz möglich: Stahlbrücke, 

Steinbrücke, usw. 

0,25 2,5R   

 
5712 Mehrstöckige Brücke  

 

 
Als Schriftzusatz möglich: Stahlbrücke, 

Steinbrücke, usw. 

0,25 2,5R   

 
5713 Brücke aus Stahl 

 

0,25    

 
5714 Brücke aus Stein, 

Beton 

 

0,25    

 
5715 

5716 

Brücke aus Holz 

Kennzeichnung der 
Brücke aus Holz  

0,25 

0,18 

  
1,5/0,5

 

 
5733 Fußgängersteg 

 
Anfangs- und Endpunkt sind lagetreu 

darzustellen. 

0,25    

 
5734 Fußgängerbrücke -

Begrenzung 

 

0,25    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
5736 Brückenpfeiler 

 
Pfeiler lagetreu als Signatur oder maß-
stäblich darstellen. Hier mit Joch und 
Begrenzung dargestellt. 

0,18  2,5/
2/1 

 

 
5737 Joch 

 
Joch lagetreu als Signatur oder maßstäblich 
darstellen. Hier mit Begrenzung dargestellt. 

0,18    

 
5911 

 
Verkehrsbegleitfläche 
an Straße 

 

0,18    

 
5921 Verkehrsbegleitfläche 

an Bahngelände 
 

0,18    

 
5931 Verkehrsbegleitfläche 

an Flugplatz 
 

0,18    

 
5941 Verkehrsbegleitfläche 

an Wasserstraße 
 

0,18    

 
6204 Korbweide 

 

0,18    

 
6206 Schilf, Reith, Reet, 

Rohr 

  

0,18    

 
Für die OS 7501 - 
7509 gilt: 

Die Signaturen dieser Schlüselgruppe 
werden parallel zu den Achsen des 
Koordinatensystems dargestellt. 

    

 
7501 Einzelner Laubbaum  0,18    

 
7502 Einzelner Nadelbaum 

 
0,18    

 
7503 Hervorragender 

Laubbaum 
7

 
0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
7505 Hervorragender 

Nadelbaum 
7

 

0,18    

 
7506 Baumreihe von Laub-

bäumen 10  
0,18  2  

 
7507 Baumreihe von Nadel-

bäumen 10  
0,18  3  

 
7508 Einzelner Baum 

 
0,18  1  

 
7509 

 
Baumpfl. an Straße,  - 
regelmäßig außerhalb 
geschl. Ortschaften - 

5

10  

0,18  2  

 
7511 Einzelner Obstbaum  0,18  2  

 
7512 Baumreihe von Obst-

bäumen 10  

0,18  2  

 
7513 Obstbaumanpflanzung 

an Str.,  -regelmäßig 
außerhalb geschl. 
Ortschaften - 

5

10  

0,18  2  

 
8011 Quelle Qu

 
0,18 2,5R 2,5 3/-1,25

 
8013 Heilquelle HQu

 
0,18 2,5R 2,5 3/-1,25

 
8017 Gasquelle GQu

 
0,18 2,5R 2,5 3/-1,25

 
8018 Quelle (allgemein) Qu

 
0,18 2,5R 2,5 3/-1,25

 
8023 Höhe des 

Wasserspiegels 45,5
 

0,18 2,5S 1,5 3/0 

 
8025 Fließrichtungspfeil 

1
2

> 3

 

0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
8026 Signatur für 

Wasserfläche  
Häufung und Plazierung der Signatur je nach 

Situation. 

0,18  5  

 
8031 Uferbefestigung (als 

senkrechte Mauer) 
4

1,5

 

0,18  1,5/0,5  

 
8032 Andere 

Uferbefestigung 

3

b/2
b

Böschungsoberkante

 

0,18    

 
8033 Buhne 

 
Maßstäbliche Darstellung der Buhnen. 

0,18    

 
8035 Mole, Hafendamm Darstellung der Seitenbefestigung mit OS 

8031 bzw. OS 8032 
    

 
8047 Wasserfall 

3

5  

0,18    

 
8049 Stromschnelle 

1,5

3

1   
Der Grundriss der Signatur soll etwa dem 
Grundriss der Stromschnelle entsprechen 

0,18    

 
8051 

 
Schiffs- oder 
Schiffahrtsschleuse 
Begrenzung 

Schleuse

  
Schleusen sind entsprechend dem Muster 
maßstäblich darzustellen. Die Winkel der 
Schleusentore zeigen bergwärts. 

0,18 2,5R   

 
8052 Schiffshebewerk 

Begrenzung Hebewerk

 
Hebewerke sind entsprechend dem Muster 
maßstäblich darzustellen. Die Winkel der 
Schleusentore zeigen bergwärts. 

0,18 2,5R   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
8061 Sicherheitstor 

1
  

Die Mitte der Signatur ist lagetreu darzustellen

0,18    

 
8062 Wehr 

1

1  

0,18    

 
8064 Wehr mit Steg bzw. 

Übergang 

1

1  

0,18    

 
8066 Schutz-, Flut- oder 

Sperrschleuse 

 
Das Objekt ist entsprechend dem Muster 
maßstäblich darzustellen. Die Winkel der 
Tore zeigen bergwärts. 

0,18    

 
8067 

 
Sperrwerk 

1

1  

0,18    

 
8071 

 
Gemauerter Durchlass 
- Begrenzung 

1

4
 

Hier mit Böschung sowie Ein- und Auslass 
dargestellt. 

0,18    

 
8072 

 
Einfacher 
Rohrdurchlass - 
Begrenzung 

1

4
 

Hier mit Böschung sowie Ein- und Auslass 
dargestellt. 

0,18    

 
8073 Düker 

 
Hier mit Böschung dargestellt. 

0,5    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
8074 Auslass 

 
Hier mit Böschung dargestellt 

0,5    

 
8078 Durchlass (allgemein) Topographische Darstellung des 

Grundrisses. 
0,18    

8081 Talsperrenmauer Sperrmauer 

Mit topographischer Darstellung des 
Grundrisses. 

 2,5R   

8082 Talsperrendamm Sperrdamm 

Mit topographische Darstellung des 
Grundrisses. 

 2,5R   

 
8083 Fischtreppe 

Begrenzung 
10 1

 
Breite der Fischtreppe maßstäblich darstellen

0,18    

 
8084 Eisbrecher 

4  
    

 
8091 Lattenpegel P

 
0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8092 Schreibpegel SP

 
0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8093 Hochwasserpegel HWP

 
0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8094 

 
Grundwasser-
messstelle 

GWP
 

0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8095 Eichpfahl EICHPH

 
0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8098 Pegel (allgemein) P

 
0,18 2,5S 4/2 4/-1,25

 
8111 Strom für 

Seeschiffahrt ODER  7L   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
8112 Schiffbarer Fluss, 

Strom 
ELBE  5L   

 
8113 Nicht schiffbarer Fluss Kremitz  3,5L   

 
8114 Kleiner Fluss Kleine Elster  3,5L   

 
8115 Trockenes Flussbett Plane (trocken)  3,5L   

 
8121 Altwasser Altwasser  3,5L   

 
8131 Altarm Altarm  3,5L   

 
8211 Fleet Fleet  3,5L   

 
8221 Schiffbarer Kanal ODER-HAVEL-KANAL  5L   

 
8222 Nicht schiffbarer Kanal Kanal  3,5L   

 
8311 Sportboothafen Sportboothafen  3,5L   

8401 Oberirdischer Bach Bach  2,5L   

8402 Unterirdischer Bach Bach  2,5L   

8501 Oberirdischer wasser-
führender Graben 

Graben  2,5L   

8502 Unterirdischer wasser-
führender Graben 

Graben  2,5L   

8503 Trockener Graben Graben  2,5R   

8508 Graben (allgemein) Graben  2,5L   

 
8611 Schiffbarer See SEE  7L   

 
8612 Nicht schiffbarer See See  5L   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
8621 Stausee Stausee  5L   

 
8641 Speicherbecken Speicherbecken  3,5L   

 
8651 Baggersee Baggersee  3,5L   

 
8699 

 
See (soweit nicht OS 
8611 - 8698) 

Bezeichnung je nach Objektart  3,5L   

 
8801 

 
Teich Teich  2,5L   

 
8802 Weiher Weiher  2,5L   

 
8808 Teich, Weiher 

(allgemein) 
Bezeichnung je nach Objektart  2,5L   

 
8901 Sumpf, Bruch 

 

0,18    

 
9101 Übungsgelände 

(allgemein) 
Übungsgelände  2,5R   

 
9111 Verkehrsübungsplatz Verkehrsübungsplatz  2,5R   

 
9121 Dressurplatz Dressurplatz  2,5R   

 
9131 Truppenübungsplatz Übungsplatz  2,5R   

 
9132 Standortübungsplatz, Übungsplatz  2,5R   

 
9199 Übungsgelände 

(soweit nicht OS 9101 
- 9198) 

Bezeichnung je nach Art des 
Übungsgeländes. 

 2,5R   

 
9299 Schutzfläche 

(allgemein) 
Schutzfläche  2,5R   

 
9231 Rückhaltebecken Rückhaltebecken  2,5R   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
9241 Lärmschutzwall Lärmschutz  2,5R   

 
9242 Lärmschutzwand Lärmschutz  2,5R   

 
9249 Lärmschutz-

einrichtung (soweit 
nicht OS 9241 - 9248) 

Bezeichnung je nach Art der 
Lärmschutzeinrichtung 

 2,5R   

 
9251 Damm Damm  2,5R   

 
9252 Schmaler, niedriger 

Damm 
Damm  2,5R   

 
9261 

 
Deich Deich  2,5R   

 
9262 Schmaler, niedriger 

Deich 
Deich  2,5R   

 
9299 Schutzfläche (soweit 

nicht OS 9211 - 9298) 
Bezeichnung je nach der tatsächlichen 

Nutzung der Schutzfläche 
 2,5R   

 
9311 Stadtmauer Stadtmauer  2,5R   

 
9321 Stadt- und Torturm Turm  2,5R   

 
9331 Mahnmal, Ehrenmal, 

Gedenkstätte 
(größere Anlage) 

Gedenkstätte 

Darstellung des Grundrisses mit 
Schriftzusatz: Eigenname des Objekts 

0,18 2,5R   

 
9332 Denkmal, Denkstein, 

Standbild 

4,5

3

 

0,18  1,5  

 
9333 Naturdenkmal (Baum) 

7 ND

 

0,18 2,5R  4/0 

 
9335 Höhle, Kellereingang 

im Berg oder Felsen 4,5

2,5

4,5

 

0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 
9336 Naturdenkmal 

(Laubbaum) 7 ND

 

0,18 2,5R  4/0 

 
9337 Naturdenkmal 

(Nadelbaum) 7
ND

 

0,18 2,5R  4/0 

 
9341 Bildstock 

 

0,18    

 
9342 Kreuz 

 
0,18    

9352 Ruine Ruine 

maßstäbliche Darstellung des Grundrisses. 
(gestrichelt) 

0,18 2,5R 2/2  

9361 Ausgrabungsstätte Ausgrabungsstätte  2,5R   

9392 Pfahlbau Pfahlbau  2,5R   

9393 Hochacker Hochacker  2,5R   

9394 Historische Wall- oder 
Befestigungsanlage 

Alte Schanze  2,5R   

9395 Historischer 
Grenzstein, 
Meilenstein 

3,5

1,5

3,5

 

0,18    

9399 Historische Anlage 
(soweit nicht OS 9311 
-9398) 

Bezeichnung je nach Art der historischen 
Anlage 

 2,5R   

9411 Friedhof 

 

0,18    
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

9421 Friedhof (Park) Friedhof (Park)  2,5R   

9431 Ehrenfriedhof Ehrenfriedhof  2,5R   

9432 Jüdischer Friedhof 

 

0,18    

9521 Düne Düne  2,5R   

9531 Stillgelegtes 
Abbauland 

Stillgelegtes Abbauland  2,5R   

9599 Unland (soweit nicht 
OS 9501 - 9588) 

<Bezeichnung>

  
Bezeichnung je nach der tatsächlichen 

Nutzung des Unlands. 

 2,5R   
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Nicht katastermäßig eingemessene Gebäude 
 
 
Die Darstellungsregeln der Folie 011 gelten auch für die Folie 084 mit folgender Ergänzung: 

 

Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten

Linien-
breite 

Schrift-
größe,  
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard-
position 

0915 Begrenzungslinie 
eines nicht 
katastermäßig 
eingemessenen 
Gebäudes Darstellung im Eckpunkt

 

0,18  4/1  

1002 Reservierte 
Hausnummer 

[12]  
 

mit Adressierungszusatz: 

[12 A] 
[12/1] 

Der Kopf oder der Fuß wird nach der 
Straßenseite so ausgerichtet, dass die 
Hausnummer in Blickrichtung der 
Abzissenachse des Koordinatensystems 
lesbar ist.  
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Länderspezifische Punkte 
 

Die Darstellung dieser Punkte entspricht der Darstellung der gleichnamigen Punkte der Folien 050-
059. 
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Bauwerke 
 

Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

0957 Mast, Funkmast 

 

    

0960 Windrad 

 

0,18    

1031 Hausnummer 12  
 

mit Adressierungszusatz: 

12 A 
12/1 

Die Hausnummer soll innerhalb des 
Bauwerks abgebildet werden. Der Kopf 
oder der Fuß wird nach der Straßenseite so 
ausgerichtet, dass die Hausnummer in 
Blickrichtung der Abzissenachse des 
Koordinatensystems lesbar ist. Die 
Hausnummer ist von der Schraffur 
freizustellen. 

 1,8S   

1032 Laufende Nummer 
des Bauwerks 

(2) 

Die Hinweise zu OS 1031 gelten 
entsprechend. Die laufende Nr. des 
Bauwerks wird in der Standardausgabe der 
Liegenschaftskarte nicht dargestellt. 

 1,8S   

1034 Pseudo-
Hausnummer, 
(katasterintern) 

 (P12) 
 
Die Hinweise zu OS 1031 gelten 
entsprechend. Die Pseudo-Hausnummer 
wird in der Standardausgabe der Liegen-
schaftskarte nicht dargestellt. 

 1,8S   

1035 Hausnummer, nicht 
aus Gebäude-
kennzeichen 
abzuleiten 

3/7 
3-7 

Darstellung als freier Schriftzusatz. 

 1,8S   
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Objekt-
schlüssel Bezeichnung Kartenzeichen in Liegenschaftskarten Linien-

breite 
Schrift-
größe, 
Schrift-

lage 

Durch-
messer, 
Seiten-
länge 

Standard
position

 Schraffur 

 

0,18  2/1  

3921 Drehkran 

 

0,18    
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1. Grundsätze 

1.1 Geltungsbereich und Führung 

Die Punktnachweisrichtlinien regeln die Führung des amtlichen Punktnachweises der ALK. 
Unter Führung sind alle Arbeiten zu verstehen die der Aktualisierung (Fortführung) und 
Vervollständigung des Punktnachweises dienen.  

Der amtliche Punktnachweis wird mittels des Programmsystems Integrierte Datenbank (IDB) 
geführt. 

Der amtliche Punktnachweis ist aktuell zu halten. 

1.2 Inhalt 

Im amtlichen Punktnachweis werden Punkte des amtlichen Vermessungswesens mit ihren 
Koordinaten im amtlichen Bezugsystem der Lage und weiteren beschreibenden Angaben 
(Attributen) nachgewiesen. 

Der amtliche Punktnachweis führt zu den Aufnahme- und optional deren Sicherungspunkten, 
den Grenzpunkten und den Gebäudepunkten die originären Angaben. Für diese Punkte sind 
die in Nr. 3 beschriebenen Elemente in den Punktnachweis zu übernehmen, sofern diese 
nicht als optional gekennzeichnet sind. 

Angaben zu den Grundnetzpunkten, Trigonometrischen Punkten, den SAPOS-
Referenzpunkten, und den Nivellementpunkten werden im erforderlichen Umfang aus den 
originären Systemen nachrichtlich übernommen.  

Bedeutende Topographische Punkte sowie die sonstigen Vermessungs- und Höhenpunkte, 
die der Führung des Liegenschaftskatasters dienen, können in der Punktdatei geführt werden. 

Schwerepunkte, Hilfs- und Kontrollpunkte werden nicht im amtlichen Punktnachweis geführt. 

1.3 Zuständigkeit für die Daten  

Die Führung des amtlichen Punktnachweises der ALK ist Aufgabe der zuständigen 
Katasterbehörde. Für Punkte auf den Katasteramtsgrenzen ist die Katasterbehörde zuständig, 
die die Punkte nummeriert hat. Zwischen benachbarten Katasterbehörden können hierzu 
einvernehmlich organisatorische Regelungen getroffen werden. Diese Punkte sind 
nachrichtlich in vollständiger Übereinstimmung in den amtlichen Punktnachweis der 
angrenzenden Katasterbehörde zu übernehmen.  

Für die Grundnetzpunkte, Trigonometrischen Punkte, SAPOS-Referenzpunkte und die 
Nivellementpunkte ist die Landesvermessung- und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) 
zuständig. Der originäre Nachweis erfolgt in Programmsystemen der LGB. 
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1.4 Zuständigkeit für die Pflege des Programmsystems IDB 

 Die Technische Stelle der LGB ist zuständig für die Pflege des Programmsystems IDB. Die 
Nutzer der IDB informieren die Technische Stelle ALK unverzüglich über festgestellte Mängel. 
Die LGB verwaltet die Mängelmeldungen, veranlasst ihre Beseitigung und informiert 
gegebenenfalls andere betroffene Nutzer. 

1.5 Ein- und Ausgabe 

 Die Ein- und Ausgabe der Daten erfolgt grundsätzlich mittels der Einheitlichen 
Datenbankschnittstelle (EDBS).  

1.6 Anforderungen an die Daten 

 Grundsätzlich ist die Eignung der Daten vor Übernahme in den amtlichen Punktnachweis auf 
der Grundlage der maßgeblichen Vorschriften1 festzustellen. Die Eignung der Daten, die aus 
originären Nachweisen in die IDB übernommen werden, wird unterstellt. 

1.7 Ergänzende Anleitungen und Hinweise 

 Ergänzende Anleitungen und Hinweise sind der Dokumentationen zum IDB-Punktnachweis zu 
entnehmen. Die LGB kann technische Hinweise zum amtlichen Punktnachweis herausgeben. 
Diese sind durchlaufend nummeriert in das Fachinformationssystem (FIS) der Technischen 
Stellen der LGB einzustellen.  

2. Beschreibung der Punktdaten 

2.1 Struktur  

 Die Informationen des amtlichen Punktnachweises werden in Datenelementen abgebildet. Die 
Datenelemente werden logisch zu Datenhauptelementen und/oder Datengruppen 
zusammengefasst.  

2.2 Ordnungskriterium des amtlichen Punktnachweises 

 Das Punktkennzeichen ist das Ordnungskriterium des amtlichen Punktnachweises. Es 
bezeichnet einen Punkt eindeutig. Punktkennzeichen werden nur einmal vergeben. Dies gilt 
auch nach Untergang eines Punktes. 

2.3 Reservierung von Punktkennzeichen 

 Vor der Durchführung von Vermessungen bei denen neue, zu nummerierende Punkte 
entstehen, sollen antragsbezogen Punktkennzeichen in der voraussichtlich benötigten Anzahl 
mittels der entsprechenden IDB-Funktionalität reserviert werden2. Diese Punkte erhalten den 
Punktstatus „Reservierte Punkte“. In den amtlichen Punktnachweis sollen nur Punkte mit 
reservierter Punktnummer übernommen werden. Nach Übernahme in den amtlichen 
Punktnachweis werden die nicht benötigten Punktkennzeichen freigegeben.  

                                                           
1 Neben dieser Richtlinie zum Beispiel: TP-Richtlinie Bbg, AP-Erlass Bbg, Fortführungsentscheidungsvorschrift – 
VVFortEnt. 
2 Diese Funktionalität steht nach Initialisierung zur Verfügung. 
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2.4 Untergegangene (Historische) Punkte 

 Untergegangene Punkte verbleiben mit Ihren beschreibenden Angaben im amtlichen 
Punktnachweis. Sie erhalten den Punktstatus „Historischer Punkt“. 

3. Beschreibung des Migrationsdatenbestand 

Der Migrationsdatenbestand definiert den Inhalt des Punktnachweises der nach Nr. 1.2 
originär zu führenden Punkte. Sind Datenelemente dieser Punkte bei In-Kraft-Treten der 
Punktnachweisrichtlinien nicht vorhanden, sind sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu 
erfassen, sofern bei bestimmten Datenelementen nichts anderes vermerkt ist. Weitere 
Datenelemente, die in dieser Richtlinie nicht beschrieben wurden, sind nur zu führen, soweit 
dies im Einzelfall nach Rücksprache mit dem MI zur Führung des Liegenschaftskatasters 
notwendig ist. 

Grundsätzlich werden alle nach Nr. 1.2 originär im Punktnachweis zu führenden und in Nr. 3 
beschriebenen Daten aus dem Punktnachweis in das AAA-Modell migriert. 

3.1 Datengruppe Punktkennzeichen, Verwaltung 

In der Datengruppe Punktkennzeichen, Verwaltung werden das Punktkennzeichen und 
allgemeine Verwaltungsdaten nachgewiesen. 

Das Punktkennzeichen setzt sich aus dem Nummerierungsbezirk, der Punktart und der 
Punktnummer zusammen. Durch das Punktkennzeichen wird ein Punkt eindeutig bezeichnet. 
Hieraus folgt, dass Punkte mit unterschiedlicher Punktart gleiche Punktnummern erhalten 
können. Für Punkte einer Punktart stehen je Nummerierungsbezirk 99999 Punktnummern zur 
Verfügung.  

3.1.1 Nummerierungsbezirk 
 Der Nummerierungsbezirk ist das Kilometerquadrat im amtlichen Bezugssystem der Lage 

zum Zeitpunkt der Entstehung des Punktes. Die Angabe erfolgt in vollen Kilometern und 
bezieht sich auf die südwestliche Ecke des Kilometerquadrats. Von links nach rechts 
betrachtet werden die ersten 4 Stellen des Ostwertes gefolgt von den ersten vier Stellen des 
Nordwertes abgebildet. 
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3.1.2 Punktart 
Die Punktart repräsentiert die Fachbedeutung der Punkte.  

Schlüssel Bezeichnung Kurzbezeichnung 

0 Trigonometrischer Punkt, 
SAPOS-Referenzpunkt 

TP 

1 Aufnahmepunkt (nach AP-Erlass), 
Sicherungspunkt des Aufnahmepunktes 

AP 

2 Grenzpunkt GP 
3 Gebäudepunkt GebP 
4 Topographischer Punkt TopP 

5-6 Gesperrt3  
7 Sonstiger Vermessungspunkt SoVP 
8 Schwerefestpunkt4 SFP 
9 Höhenfestpunkte HFP 

 
Punkte können mehrere fachliche Funktionen haben (z.B. Gebäudeecke ist zugleich 
Grenzpunkt). In diesen Fällen soll die Punktart mit dem niedrigsten Schlüsselwert 
nachgewiesen werden und alle fachlichen Funktionen sind als Mehrfachfunktion im 
Datenelement „Bemerkung zum Punkt“ (siehe Nr. 3.4ff) einzutragen. Eine Umnummerierung 
von Punkten, die entgegen dieser Vorgabe nummeriert wurden, ist nicht erforderlich.   

3.1.3 Punktnummer 

3.1.3.1 Punktnummerierung bei Punktart 0 
 Die Nummerierung der Trigonometrischen Punkte richtet sich nach der TP-Richtlinie Bbg. 

3.1.3.2 Punktnummerierung bei Punktart 1 
 Die Nummerierung der Aufnahme- und Aufnahmesicherungspunkte richtet sich nach dem AP-

Erlass Bbg. 

3.1.3.3 Punktnummerierung bei den Punktarten 2 – 4 und 7 
 Die Punktnummer wird je Nummerierungsbezirk im Bereich von 1 bis 99999 vergeben. Dieser 

Punktnummernbereich kann für jede Punktart vergeben werden. Punkte sollen mit Ausnahme 
von Fehlerberichtigungen (z.B. Doppelnummerierungen) nicht umnummeriert werden. Die 
Änderungen der Koordinaten infolge erneuter Koordinatenbestimmung zieht keine Änderung 
der Punktnummer nach sich. 

                                                           
3 Diese Punktart ist nicht zu vergeben.  
4 Punkte dieser Punktart werden nicht im amtlichen Punktnachweis IDB abgebildet. 
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3.1.3.4 Punktnummerierung bei Punktart 9  
 Unter der Punktart 9 (Höhenfestpunkte) werden bei Bedarf sowohl die Nivellementpunkte als 

auch die sonstigen Höhenfestpunkte geführt. Die Nummerierung richtet sich nach der 
Nivellementrichtlinie Bbg. Die Punktnummer der sonstigen Höhenfestpunkte wird je 
Nummerierungsbezirk im Bereich von 1 bis 99999 vergeben. 

3.1.4 Prüfzeichen 
 Das Prüfzeichen wird beim Eintragen eines Punktes automatisiert erzeugt. Bei der 

Fortführung kann das Prüfzeichen benutzt werden, um unbeabsichtigte Veränderungen 
möglichst zu verhindern. 

3.1.5 Punktstatus 
Durch den Punktstatus wird unterschieden in:  

Schlüssel Bezeichnung Erläuterung zum Punktstatus 

0 Punkt des amtlichen 
Nachweises 

Die Punkte gehören zum aktuellen amtlichen Nachweis. 

1 Untergegangener 
Punkt 

Bei untergegangenen Punkten wird der Punktstatus von 
0 in 1 geändert und das Datenelement Untergang 
belegt. Die weiteren Angaben verbleiben mit allen zum 
Zeitpunkt des Unterganges gespeicherten Daten-
elementen im Punktnachweis.

2 Untergegangener 
Punkt 

Wie bei Schlüssel 1, jedoch ohne weitere Angaben. 
Dieser Schlüssel ist nicht mehr zu vergeben.

8 Reservierte 
Punktnummer 

Punkte, für die eine Punktnummer mittels der IDB-
Funktionalität reserviert wurde. 

3.1.6 Zuständige Stelle 
Für die Punkte ist die nach den Vorschriften zuständige Stelle nachzuweisen. Die zuständige 
Stelle setzt sich aus den Kennziffern für das Bundesland, die zuständige Behörde und die 
Katasterbehörde zusammen.  

Schlüssel (Stelle) 
1 2 3 4 5 6 7 Bezeichnung 

Bundesland  
0 3      Niedersachsen 
1 1      Berlin 
1 2      Brandenburg 
1 3      Mecklenburg-Vorpommern 
1 4      Sachsen 
1 5      Sachsen-Anhalt 
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Schlüssel (Stelle) 
1 2 3 4 5 6 7 Bezeichnung 

Zuständige Behörde  
  0     LGB 
  9     Katasterbehörde 

Steuerschlüssel  
   9    Bei den Punktarten 0, 9 (Nivellementpunkte) 
   0    Bei den Punktarten 1, 2, 3, 4, 7, 9  (SHP) 
Zuständige Katasterbehörde  

    0 5 1 Brandenburg  
    0 5 2 Cottbus 
    0 5 3 Frankfurt/Oder 
    0 5 4 Potsdam 
    0 6 0 Barnim 
    0 6 1 Dahme-Spreewald 
    0 6 2 Elbe-Elster 
    0 6 3 Havelland 
    0 6 4 Märkisch-Oderland 
    0 6 5 Oberhavel 
    0 6 6 Oberspreewald-Lausitz 
    0 6 7 Oder-Spree 
    0 6 8 Ostprignitz-Ruppin 
    0 6 9 Potsdam-Mittelmark 
    0 7 0 Prignitz 
    0 7 1 Spree-Neiße 
    0 7 2 Teltow-Fläming 
    0 7 3 Uckermark 

3.1.7 Aktualität des Punktes 
 Die Aktualität ermöglicht auf einfache Weise festzustellen, ob ein früher erstellter Auszug noch 

dem neusten Stand entspricht. Die Aktualität wird bei der Ersterfassung auf 01 gesetzt und bei 
jeder Fortführung automatisiert um eins erhöht. Nach der Aktualität 99 folgt wieder die 
Aktualität 01.  
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3.1.8 Vermarkungsarten  
Die Vermarkungsart wird verschlüsselt nachgewiesen. Die zulässigen Schlüssel sind der 
Tabelle zu entnehmen. Bei Punkten mit Punktstatus 0 oder 1 gehört die Vermarkungsart zum 
Migrationsdatenbestand. Unter der Vermarkungsart „Marke allgemein“ werden die nicht 
explizit verschlüsselten Vermarkungsarten zusammengefasst. In Zweifelsfällen ist für die 
Zuordnung der erste Augenschein vorrangig zu bewerten (zum Beispiel: Eine Vermarkung aus 
Kunststoff, die wie ein (Grenz)stein aussieht, erhält die VA „Stein“).  

Schlüssel 
(Stelle) 

1 2 3 
Bezeichnung Abmarkung unterirdisch 

gesichert 

0 0 0 Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren (NN) NN 
0 1 0 Stein NN 
0 1 1 Stein keine 
0 1 2 Stein vorhanden 
0 1 3 Kunststoffmarke Angabe entfällt 
0 1 4 Platte Angabe entfällt 
0 1 5 Hohlziegel Angabe entfällt 
0 1 7 Pfeiler Angabe entfällt 
0 2 0 Rohr NN 
0 2 1 Rohr keine 
0 2 2 Rohr vorhanden 
0 2 5 Marke allgemein (Vermessungsmarke) NN 
0 2 6 Marke allgemein (Vermessungsmarke) keine 
0 2 7 Marke allgemein (Vermessungsmarke) vorhanden 
0 3 0 Pfahl Angabe entfällt 
0 3 5 Flasche (tiefstehend)5 Angabe entfällt 
0 4 0 Bolzen, Nagel Angabe entfällt 
0 4 1 Sockel (roh) Angabe entfällt 
0 4 2 Sockel (verputzt) Angabe entfällt 
0 4 3 Mauerecke (roh) Angabe entfällt 
0 4 4 Mauerecke (verputzt) Angabe entfällt 
0 4 5 Festlegung der Wasserstraßenverwaltung Angabe entfällt 
0 6 0 Meißelzeichen Angabe entfällt 
0 7 0 Ohne Marke erkennbar Angabe entfällt 
0 8 8 Ohne Marke, indirekte Vermarkung ist 

vorhanden 
Angabe entfällt 

0 8 9 unvermarkt oder vorläufig vermarkt, 
dauerhafte Vermarkung ist zurückgestellt 

Angabe entfällt 

0 9 0 unvermarkt, keine weiteren Angaben bekannt 
oder gespeichert 

Angabe entfällt 

0 9 4 Vermarkung nicht mehr vorhanden Angabe entfällt 
0 9 9 keine Angaben bekannt Angabe entfällt 

                                                           
5 Dieser Schlüssel wird vorrangig für die Flasche als Untervermarkung verwendet. 
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3.1.9 Bemerkung zur Vermarkung 
Da dieses Datenelement nicht multipel ist, kann nur eine Bemerkung, entweder die 
„Unterdrückung der Sekundärverarbeitung“ oder die „Festlegung zur Darstellung in den 
Grundrissdaten“ abgebildet werden. 

3.1.9.1 Unterdrückung der Sekundärverarbeitung 
 Zur Unterdrückung der Sekundärverarbeitung sind die Textkonstanten „F_85“ in dem 

Datenelement "BEV" und "A" in dem Datenelement Art der Lagegenauigkeit abzubilden. Auf 
die IDB-Anleitung wird verwiesen. 

3.1.9.2 Festlegung zur Darstellung in den Grundrissdaten 
 Sofern der standardmäßig abgeleitete Objektschlüssel im Einzelfall fachlich nicht zutreffend 

ist, kann ein anderer Objektschlüssel zur Ableitung der Darstellung der Vermarkungsart in den 
Grundrissdaten abgebildet werden. Diese Festlegung hat Vorrang gegenüber der 
Defaulteinstellung. 

 Hinweis: Die Angaben im Element Bemerkung zur Vermarkung werden nicht nach ALKIS® 
migriert. 

3.1.10 Entstehung des Punktes 

3.1.10.1 Alle Punktstatus außer 8 (reservierter Punkt): 
 Es kann die Bezeichnung (linksbündig, max. 15 Stellen) des inneren Dienstes angegeben 

werden, unter der der Punkt erstmals in seiner jetzigen Form vermarkt wurde. Diese Angabe 
ist optional. 

3.1.10.2 Punktstatus 8 
Das Datum der Reservierung des Punktes wird automatisiert durch die IDB vergeben. 

3.1.11 Untergang des Punktes 
 Für Punktstatus 1 kann die Bezeichnung des inneren Dienstes (linksbündig, max. 15 Stellen)  

angegeben werden, nach der der Punkt untergegangen ist. Diese Angabe ist optional. 
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3.1.12 Kennung für Bemerkung 
Die Kennung wird aus dem Datenelement „Bemerkung zum Punkt (Mehrfachfunktion)“ in der 
IDB automatisiert erzeugt (vergleiche Nr.3.4). 
 

Schlüssel Bedeutung 

M Mehrfachfunktion des Punktes 

3.2 Datengruppe Lage 

In dieser Datengruppe werden Angaben nachgewiesen, die die Lage eines Punktes 
beschreiben. Die Datengruppe ist multipel und wird in gleicher Anzahl wie das Datenelement 
Lagestatus nachgewiesen. Für Punkte mit Punktstatus 0 und 1  muss diese Datengruppe 
mindestens einmal vorkommen. Weitere Lagesätze mit anderen Lagestatus können bei 
Bedarf abgebildet werden.  

3.2.1 Lagestatus 
Die Lagestatus repräsentieren die unterschiedlichen Lagebezugs- und Koordinatensysteme. 
Bei Punkten der Punktarten 0 bis 4, 7, 9 muss ein Lagesatz mit dem Lagestatus 489 
vorhanden sein. 

Schlüssel Bedeutung 

0406 vorläufige UTM-Koordinaten im ETRS89 

0506 vorläufige Gauß-Krüger-Koordinaten im System 42/83 
(3°-Meridianstreifen) 

130 Gauß-Krüger-Koordinaten im System 40/83 
(3°-Meridianstreifen) 

140 Gauß-Krüger-Koordinaten im System 42/83 
(6°-Meridianstreifen)  

150 Gauß-Krüger-Koordinaten im System 42/83 
(3°-Meridianstreifen) 

384 dreidimensionale Koordinaten (hier:X,Y) im WGS84 
389 dreidimensionale Koordinaten (hier:X,Y) im ETRS89 
484 festgesetzte UTM-Koordinaten im WGS84 

489 
UTM-Koordinaten im ETRS89  

(amtliches Bezugssystem der Lage) 
900 historische Koordinaten 

 

                                                           
6 Dieser Lagestatus ist nicht mehr zu vergeben. Lagesätze des Punktnachweises mit diesem Schlüssel sind unverzüglich in 
Lagesätze mit Lagestatus 489 zu überführen. Die Vorläufigkeit der Koordinaten wird mittels angemessener Angaben im 
Datenhauptelement Lagegenauigkeit nachgewiesen. Diese Lagestatus werden nicht migriert. 
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Datenhauptelement Lagekoordinate 
Das Datenhauptelement Lagekoordinate setzt sich aus dem Ostwert (Rechtswert) und dem 
Nordwert (Hochwert) zusammen. Je Datengruppe Lage ist ein Datenhauptelement Lage-
koordinate nachzuweisen.  

3.2.2 Ostwert (Rechtswert) 
 Der Wert wird mit 10 Stellen in mm nachgewiesen, die Kennziffer 33 des Lagestatus 489 wird 

auf 3 gekürzt. Ggf. werden die letzten Stellen mit Nullen aufgefüllt.  

3.2.3 Nordwert (Hochwert) 
 Der Wert wird mit 10 Stellen in mm nachgewiesen. Ggf. werden die letzten Stellen mit Nullen 

aufgefüllt. 

Datenhauptelement Lagegenauigkeit 
Die Lagegenauigkeit wird in den Datenelementen Art der Lagegenauigkeit und Wert der 
Lagegenauigkeit nachgewiesen. 

3.2.4 Art der Lagegenauigkeit 
Es wird entweder der Wert der Lagegenauigkeit oder die Art der Lagegenauigkeit (Lage-
genauigkeitsstufe) nachgewiesen. Wird die Art der Lagegenauigkeit mit P angegeben, muss 
auch der Wert der Lagegenauigkeit belegt sein. Für Aufnahmepunkte ist nur der Wert der 
Lagegenauigkeit oder Schlüssel 1 zulässig. Grundsätzlich hat die Angabe P Vorrang vor den 
Lagegenauigkeitsstufen. 

Schlüssel Bezeichnung 

P Angabe der Standardabweichung7 in Datenelement Wert der 
Lagegenauigkeit. 

0 Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 
1 Standardabweichung ist kleiner gleich 3 cm 
2 Standardabweichung ist kleiner gleich 6 cm 
3 Standardabweichung ist kleiner gleich 10 cm 
7 Standardabweichung ist kleiner gleich 30 cm 
8 Standardabweichung ist kleiner gleich 60 cm 
9 Standardabweichung ist kleiner gleich 100 cm 
A Standardabweichung ist kleiner gleich 500 cm 

 

3.2.5 Wert der Lagegenauigkeit 
 Der Wert der Standardabweichung wird rechtsbündig in mm eingetragen. 

                                                           
7 Auf die Anlage 4 der VVLiegVerm wird verwiesen. Bei Berechnung von Koordinaten aus alten Unterlagen z.B, im Rahmen 
der Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster sind die Anschlusspunkte grundsätzlich als fehlerfrei einzuführen. 
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3.2.6 Lagezuverlässigkeit 
Die Lagezuverlässigkeit wird entsprechend der Regelungen der Liegenschaftsvermessungs-
vorschrift belegt.  

Schlüssel Bezeichnung 

Nicht belegt Punktidentität fachlich nicht zugeordnet 
1 Punktidentität nicht geprüft  
2 Punktidentität festgestellt 

Berechnungshinweis Lage 
Der Berechnungshinweis Lage setzt sich aus dem Jahr der Berechnung und dem 
Aktenhinweis zusammen. 

3.2.7 Jahr der Berechnung 
Beim Jahr der Berechnung wird der um das Jahrtausend gekürzte Jahrgang der Berechnung 
angegeben. 

3.2.8 Aktenhinweis 
Beim Aktenhinweis kann die Aktennummer der Berechnungsakte angegeben werden. Diese 
Angabe ist optional. 

3.3 Datengruppe Höhe  

In dieser Datengruppe werden Angaben nachgewiesen, die die Höhe eines Punktes 
beschreiben. Die Datengruppe ist multipel und wird in gleicher Anzahl wie das Datenelement 
Höhenstatus nachgewiesen.  

3.3.1 Höhenstatus 
Die Höhenstatus repräsentieren die unterschiedlichen Höhenbezugssysteme. 

Schlüssel Bedeutung 

150 festgesetzte Höhen bezogen auf HN76 
160 festgesetzte Höhen im System des DHHN92 
384 dreidimensionale Koordinaten (hier:Z) im WGS84 
389 dreidimensionale Koordinaten (hier:Z) im ETRS89 
460 geopotentielle Koten im System des DHHN92 
900 historische Höhen 

 

3.3.2 Höhenangabe 
 Je Datengruppe Höhe kann ein Datenhauptelement Höhenangabe nachgewiesen werden. Der 

Wert wird mit 8 Stellen in 1/10 mm nachgewiesen. Ggf. werden die letzten Stellen mit Nullen 
aufgefüllt.  
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Datenhauptelement Höhengenauigkeit 
Die Höhengenauigkeit wird in den Datenelementen Art der Höhengenauigkeit und Wert der 
Höhengenauigkeit nachgewiesen. 

3.3.3 Art der Höhengenauigkeit 
Es wird entweder die Art des Wertes der Höhengenauigkeit oder die Höhengenauigkeitsstufe 
nachgewiesen. Wird die Art des Wertes der Höhengenauigkeit mit H angegeben muss auch 
der Wert Höhengenauigkeit belegt sein.  

Schlüssel Bezeichnung 

H Angabe des mittleren Höhenfehlers 
0 Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren 
1 Höhe nivellitisch bestimmt  D1 ≤ +- 2√R mm 
2 Höhe nivellitisch bestimmt  +- 2√R mm < D2 ≤ +- 3√R mm 
3 Höhe nivellitisch bestimmt  +- 3√R mm < D3 ≤ +- 5√R mm 
4 Höhe nivellitisch bestimmt  D4 > +- 5√R mm 
5 Höhe trigonometrisch bestimmt cm-Genauigkeit 
6 Höhe trigonometrisch bestimmt dm-Genauigkeit 
7 Höhe satellitengeodätisch bestimmt cm-Genauigkeit 
8 Höhe satellitengeodätisch bestimmt dm-Genauigkeit 

 

3.3.4 Wert der Höhengenauigkeit 
 Der Wert der Standardabweichung wird rechtsbündig in mm eingetragen. 

3.3.5 Jahr der Höhenmessung  
 Es wird der um das Jahrtausend gekürzte Jahrgang und Monat der Höhenmessung 

angegeben. 

3.3.6 Berechnungshinweis Höhe 
Der Berechnungshinweis Höhe setzt sich aus dem Jahr der Berechnung und dem 
Aktenhinweis zusammen. 

Beim Jahr der Berechnung wird der um das Jahrtausend gekürzte Jahrgang der Berechnung 
angegeben. 

Beim Aktenhinweis kann die Aktennummer der Berechnungsakte angegeben werden. 
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3.4 Bemerkung zum Punkt 

In diesem Datenelement können bei Bedarf neben der „Mehrfachfunktion eines Punktes“ 
weitere Hinweise zum Punkt erfasst werden.  

3.4.1 Zeilenummer der Bemerkung 
 Pro Punkt können bis zu 10 Bemerkungszeilen gespeichert werden. Die Zeilen werden mit 0 

beginnend fortlaufend nummeriert. Die Zeilennummer ist immer zu belegen, wenn der Text 
der Bemerkung belegt ist.  

3.4.2 Text der Bemerkung 
Bei Punkten mit mehreren fachlichen Funktionen werden alle Funktionen (Punktart) in 
folgender Form abgebildet: 

Stelle Belegung Erläuterung 

1 bis 4 **FU Kennung für Mehrfachfunktion eines Punktes 
5 1 Der Punkt ist auch Aufnahmepunkt 
6 2 Der Punkt ist auch Grenzpunkt 
7 3 Der Punkt ist auch Gebäudepunkt 
8 4 Der Punkt ist auch Topographischer Punkt 

9 bis 18 Leer  
 
Die Stellen 5 bis 8 bleiben unbelegt, wenn der Punkt die entsprechende Mehrfachfunktion 
nicht aufweist. Der Eintrag der Mehrfachfunktion bewirkt einen automatisierten Eintrag im 
Datenelement „Kennung für Bemerkung“ (vergleiche Nr. 3.1.12). 

Hinweis: Im Rahmen der Migration nach ALKIS® werden die Mehrfachfunktionen aufgelöst. 

4. Beziehung zur Grundrissdatenbank 

Die Punkte mit Punktstatus 0 der Punktarten 1 bis 3 mit Lagesätzen mit Lagestatus 489 
werden in der Grundriss- und Punktdatenbank in Übereinstimmung geführt. Ausnahmen von 
dieser Regel sind in Nr. 4.1 geregelt. Die Übernahme der Punktdaten aus dem Punktnachweis 
in die Grundrissdatenbank erfolgt automatisiert mittels der Sekundärverarbeitung der IDB. 
Punkte weiterer Punktarten können bei begründetem Bedarf in die Grundrissdatenbank 
übernommen werden. Punkte die mittels der Sekundärverarbeitung in den Grundrissnachweis 
übernommen werden, sind in ihrer Lage im Grundrissnachweis unveränderlich. 

4.1 Steuerung der Sekundärverarbeitung 

 Die Sekundärverarbeitung wird für einen bestimmten Punkt in Abhängigkeit der Belegung der 
Datenelemente Punktstatus, Lagestatus und Bemerkung zur Vermarkung durchgeführt. Der 
Punktstatus muss mit 0, der Lagestatus mit 489 belegt sein. Die Sekundärverarbeitung wird 
nicht durchgeführt, wenn das Datenelement Bemerkung zur Vermarkung mit „F_85“ und das 
Datenelement Art der Lagegenauigkeit mit "A" belegt ist. 
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4.2 Ableitung der OSKA-Schlüssel 

In Abhängigkeit der Belegung der Datenelemente Punktart, Vermarkungsart und Bemerkung 
zur Vermarkung werden bei der Sekundärverarbeitung die Objekt-Schlüssel in der 
Grundrissdatenbank vergeben. Dabei gilt immer: Ist im Datenelement Bemerkung zur 
Vermarkung ein zulässiger Objekt-Schlüssel eingetragen so wird dieser übernommen. 
Ansonsten gelten die Festlegungen der nachfolgenden Tabelle:  

Punktart Vermarkungsart Folie-Schlüssel 

0 Beliebig 050 - 0162 
1 Beliebig 051 - 0122 
2 000, 045, 099 052 - 0117 
2 010 – 040, 060 052 - 0118 
2 041 – 044, 070 – 094 052 - 0119 
3 Beliebig 053 - 0151 
4 Beliebig 054 - 0152 
9 Beliebig 059 - 0148 

 
Weitere Kombinationen können bei Bedarf und entsprechender Funktionalität der IDB 
realisiert werden. 

4.3 Übernahme von Punktdaten aus der Grundrissdatenbank 

 Bei Bedarf können aus dem Grundrissnachweis Punkte der Folie 085 mit Ihren Koordinaten in 
den Punktnachweis übernommen werden, wenn diese Punkte noch nicht im Punktnachweis 
abgebildet werden. 
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1 Vorbemerkung 
Die erfolgreiche Überführung des ALB- und ALK-Migrationsdatenbestandes1 nach ALKIS setzt 
landesweit vorschriftenkonforme und konsistente Daten voraus. Eine flächendeckende Daten-
qualifizierung2 des Migrationsdatenbestandes ist Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf 
der Migration.  
Die Datenqualifizierungsrichtlinien beschreiben die Arbeiten, die bis zur Migration der ALB- 
und ALK-Daten nach ALKIS auszuführen sind, um eine erfolgreiche und reibungslose 
Migration zu gewährleisten. Andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel die geometrische 
Qualitätsverbesserung, stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der ALKIS-
Migration und werden in diesem Erlass nicht behandelt.  
Bis zur Einführung von ALKIS haben die Arbeiten der Datenqualifizierung  höchste Priorität. 

2 Zuständigkeit  
Die Datenqualifizierung ist Aufgabe der zuständigen Katasterbehörde. Die LGB wirkt mit. 

3 Ergänzende Anleitungen und Hinweise 
Ergänzende technische Anleitungen sind den Dokumentationen zu den benutzten 
Programmsystemen zu entnehmen. Die LGB kann weitergehende technische Hinweise 
herausgeben. Diese sind durchlaufend nummeriert in das Fachinformationssystem (FIS) der 
Technischen Stellen der LGB einzustellen. 

4 Harmonisierung der Kreisgrenzen 
Ausnahmslos alle Punkte der Punkt- und Grundrissdatenbank (IDB) auf den Kreisgrenzen 
sind sowohl mit ihren beschreibenden Angaben als auch mit ihren Koordinaten 
widerspruchsfrei in der IDB der benachbarten Kreise abzubilden.  
Die Punkte auf der Kreisgrenze sind zu nummerieren.  

5 IPL-Prüfung 

5.1 Grundsätze 
Die als Programmkomponente des ALK-GIAP realisierte Software IPL (Integrationsprüfung 
der Liegenschaftsdaten ALK und ALB) vergleicht die in der ALK und im ALB redundant 
gespeicherten Liegenschaftsdaten auf gegenseitige Konsistenz. Diese Software ist für den 
flächendeckenden Abgleich aller redundanten ALB- und ALK-Daten des Migrations-
datenbestandes zu verwenden. Festgestellte Differenzen sind zu beseitigen, die hergestellte 
Konsistenz ist zu halten. 
Nach Fortführungen in abgeglichenen Gebieten ist die Datenkonsistenz der redundanten ALB- 
und ALK Daten sicher zu stellen. 

                                                           
1 Vergleiche Runderlass 1/2008 vom 18.01.2008 „Überleitung der Verfahrenslösungen ALB und ALK in 
ALKIS“ 
2 Unter dem Begriff „Datenqualifizierung“, im Sinne dieses Erlasses, wird zusammengefasst:  
Die Harmonisierung der Kreisgrenzen, die IPL-Prüfung, die Anpassung der Daten an die VALK-
Richtlinien sowie die Probemigration. 
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5.2 Bestandteile 

5.2.1 Flurstückskonsistenz 
Es ist zu prüfen, ob alle aktuellen (nicht historischen) ALB-Flurstücke im ALK-Datenbestand 
bzw. alle ALK-Flurstücke im ALB-Datenbestand enthalten sind. Widersprüche sind anhand der 
Katasterunterlagen zu klären. 

5.2.2 Differenzen zwischen ALB-Buchfläche und der ALK-Flurstücksfläche 
IPL vergleicht die amtliche Buchfläche im ALB mit der errechneten Flurstücksfläche aus der 
ALK und zeigt Abweichungen größer eines eingestellten Grenzwertes (in der Regel 10%) an. 
Sofern die Ursache für Abweichungen kurzfristig geklärt werden kann, sind diese 
Abweichungen zu beseitigen. Ansonsten sind Abweichungen dem Projekt „Qualitäts-
verbesserung im Liegenschaftskataster“ zuzuordnen und können nach der Migration nach 
ALKIS beseitigt werden. 

5.2.3 Lagebezeichnungen 
Bei den verschlüsselten Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) ist die Übereinstimmung 
der Lagebezeichnung zwischen ALB (Lagebezeichnung des Flurstücks) und ALK 
(Lagebezeichnung des Gebäudes) sicherzustellen. Durch Verschneidungen wird die aus 
„technischer Sicht“ widerspruchsfreie Zuordnung geprüft und protokolliert. Das Ergebnis ist zu 
bewerten. Bei Grundstücken, die aus mehreren Flurstücken bestehen und bei 
Grenzüberbauten ist sachgerecht zu entscheiden, wie die Lage der Flurstücke im ALB zu 
bezeichnen ist.  Flurstücke, die in der ALK keine Gebäude beinhalten, werden nicht geprüft. 

5.2.4 Streitige Grenze 
Der Hinweis auf eine „Streitige Grenze“ ist im ALB und in der ALK übereinstimmend zu führen. 
Widersprüche sind anhand der Nachweise im Liegenschaftskataster aufzuklären. 

5.2.5 Tatsächliche Nutzung 
Widersprüche zwischen den Sachinformationen im ALB und in der ALK sind sachverständig 
aufzulösen. Differenzen in den Untergliederungen der Nutzungsarten (Einerstelle), die nur mit 
erheblichem Aufwand beseitigt werden können, sind dem Projekt „Qualitätsverbesserung im 
Liegenschaftskataster“ zuzuordnen. Diese können auch nach der Migration nach ALKIS 
bearbeitet werden. 

5.2.6 Bodenschätzung 
Sich widersprechende Inhalte sind entsprechend den vorliegenden Unterlagen zu beheben. 
Widersprüche, die sich nicht aus den Unterlagen des Liegenschaftskatasters aufklären lassen, 
sind mit der zuständigen Finanzverwaltung abzustimmen. Systembedingt nur in einem 
Nachweissystem geführte Angaben bleiben ungeprüft. 
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6 Anpassung an die VALK-Richtlinien 
Die Eigenschaften des ALKIS-Datenmodells machen es notwendig, die Erfassungstiefe und 
die Struktur der ALB- und ALK-Daten für die Migration nach ALKIS landesweit zu 
vereinheitlichen.  
Die Daten des Migrationsdatenbestands sind zu vervollständigen und an die Vorgaben der 
Teile A, B und D der VALK-Richtlinien anzupassen. Daten, die nicht zum Migrations-
datenbestand gehören, können im Datenbestand verbleiben, es sei denn, in den VALK-
Richtlinien ist im Einzellfall anderes festgelegt. Insbesondere sind die Objekte der ALK-Folien 
11, 84 (Gebäude) und 21 (Nutzungsarten), die in der Spalte „Migrationsdatenbestand“ kein M 
oder A aufweisen, umzuschlüsseln. 
Jedes Hauptgebäude der Folie 11 und 84 ist mit einem Gebäudekennzeichen zu versehen. 
Die detaillierten Vorgaben der VALK-RL sind streng einzuhalten.  

7 Gebäudedatenverschneidung 
Die Gebäudedatenverschneidung erfolgt zur Herstellung der geforderten Identitäten des 
Gebäudenachweises zwischen der ALK und ATKIS. Hierfür ist die Software „GISPAD“ zu 
verwenden. Durch die Gebäudedatenverschneidung werden die beschreibenden Angaben der 
ALK-Gebäudedaten im nicht unerheblichen Umfang verändert. Da diese Veränderungen 
Auswirkungen auf die Migrationsfähigkeit haben können, soll die Gebäudedaten-
verschneidung grundsätzlich vor der Probemigration durchgeführt werden. Die Reihenfolge 
der zu bearbeitenden Gebiete (Fluren bzw. Gemarkungen) soll deshalb in Abstimmung mit der 
Reihenfolge der Probemigration erfolgen. 

8 Probemigration 
Der Probemigration geht grundsätzlich die Anpassung an die VALK-Richtlinien und die IPL-
Bearbeitung voraus. Ziel der Probemigration ist das Aufdecken und Beseitigen von 
migrationsrelevanten Fehlern in den Ausgangsdaten. Die kleinste Einheit der Probemigration 
ist die Flur. Größere Einheiten wie zum Beispiel Gemarkungen sind möglich.  
Die Probemigration kann interaktiv oder im Stapelbetrieb für eine Mehrzahl von Fluren 
erfolgen. Die Probemigration erzeugt aus dem  ALB- und ALK-Migrationsdatenbestand 
ALKIS-Daten, die mittels der Migrationsoftware präsentiert und geprüft werden können. Die 
Migrationssoftware benutzt für die Umsetzung der Daten die implementierten 
Migrationsregeln. Migrationsprotokolle unterstützen die Bewertung der Migrationsergebnisse 
und die Problembehandlung.  
Die migrierten Daten sind grundsätzlich auf drei Arten zu prüfen: 
1. Anhand der Migrationsprotokolle 
Die Meldungen sind zu bewerten. Beanstandete migrationsrelevante Fehler sind in den ALB- 
und ALK-Daten zu beseitigen. 
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2. Visuell, durch augenscheinlichen Vergleich 
Die Migrationssoftware kann die ALK- und entsprechenden ALKIS-Daten „überlagernd“ 
präsentieren. Unterschiede sind sachverständig zu bewerten und entsprechend in die 
Kategorien 
• migrationsrelevant,  
• nachmigrationsrelevant3 und 
• kartenkosmetisch in ALKIS zu bearbeiten, 

einzuteilen. In den Ausgangsdaten sind nur die migrationsrelevanten Anpassungen 
vorzunehmen.  
Technische Hinweise zur Kategorisierung werden von der LGB erarbeitet und in das 
Fachinformationssystem (FIS) der Technischen Stellen der LGB eingestellt. 
3. Betrachtung außergewöhnlicher Objektstrukturen 
In der Regel sind den Katasterbehörden außergewöhnliche ALB-Buchungsfälle beziehungs-
weise komplexe ALK-Objekte in ihren Daten bekannt oder in der Karte erkennbar. Solche 
außergewöhnlichen Objektstrukturen sind bei erstmaliger Probemigration genauer auf deren 
korrekte Migration zu untersuchen. 
Die Probemigration ist je Flur so oft durchzuführen, bis alle migrationshemmenden Fehler in 
den ALB- und ALK-Daten bereinigt wurden. Nach Fortführungen im Bearbeitungsgebiet ist vor 
der Migration eine erneute Probemigration durchzuführen. 
Festgestellte Fehler in der Migrationssoftware sind der LGB zu melden. 

9 Termine 
Die Teilkomponenten der Datenqualifizierung sind zu folgenden Terminen fertig zu stellen:  
 

Aufgabe Termin 
Harmonisierung der Kreisgrenzen 30. Juni 2009 
IPL-Prüfung 31. Dezember 2009 
Anpassung an die VALK-Richtlinien 31. Dezember 2009 
Gebäudedatenverschneidung und Probemigration 30. Juni 2010 

 

                                                           
3 Die Nachmigration findet in ALKIS statt und wird zu gegebenem Zeitpunkt beschrieben. 




